
Verglichen mit der kirchlichen Lehre „hinkt" 
die Eingangserklärung der Kölner Leitsätze: 
eine ganze Dimension, die Gesellschaftlich-
keit, findet keine Erwähnung (bzw. nur eine 
negative: „nicht bloß..Diese Einseitigkeit 
dürfte historisch begründet sein: Eine Epo-
che, die mit Vorliebe von „Volksgemein-
schaft“, „Massen" und „Menschenmaterial" 
sprach, forderte notwendig eine individuali-
stische Reaktion heraus. Die nicht ausdrück-
lich erwähnte soziale Komponente steht den-
noch einschlußweise in den Forderungen der 
Leitsätze, und zwar in den Abschnitten, die 
Eigentum und Arbeit betreffen.

Eigentum
„Das Recht auf Eigentum wird gewährleistet". 
Das ist eine grundsätzliche Aussage; sie 
bedeutet nicht notwendig eine Anerkennung 
der konkreten Eigentumsverteilung. Daher er-
gänzt das Programm: „Die Eigentumsverhält-
nisse werden nach dem Grundsatz der sozia-
len Gerechtigkeit und den Erfordernissen 
des Gemeinwohls geordnet." Korrekturbe-
dürftig seien die Eigentumsverhältnisse da, 
wo Konzentration wirtschaftliche Macht ver-
leiht, die die „soziale Gleichberechtigung al-
ler Schaffenden" gefährdet. Maßstab eines 
„gerechten Güterausgleichs" sei das Ge-
meinwohl: „Das Gemeineigentum ist soweit 
zu erweitern, wie das Allgemeinwohl es er-
fordert." In vier Bereichen erscheint eine 
Vergesellschaftung unbedingt geboten: „Post 
und Eisenbahn, Kohlenbergbau und Energie-
erzeugung sind grundsätzlich Angelegenhei-
ten des öffentlichen Dienstes."
Welty, der diese Leitsätze inspirierte, setzte 
mit seinem gesellschaftlichen Ordnungsbild 
bei Thomas von Aquin an. Ein von Thomas 
übernommener Zentralbegriff der katholi-
schen Soziallehre, der im wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Teil der Kölner Leitsät-
ze eine Schlüsselfunktion einnimmt, ist das 
„Gemeinwohl“ (bonum commune). Thomas 
versteht darunter das universelle zeitliche 
Glück der Gemeinschaft, die notwendige Ba-
sis zur Übung der Tugenden, ohne die das 
höchste Ziel der Gesellschaft, die Vereini-
gung mit Gott, ni
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cht erreicht werden 

kann ).
Im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und 
Einzelwohl liegt das Eigentumsrecht. Es ist 
eines jener Gebiete, auf denen sich die ka-
tholische Soziallehre als „Gefüge offener Sät-
ze“ erweist. Als Institution ist das Recht auf 
Privateigentum in der katholischen Sozialleh-
(Solidarität-Solidarismus, in: Soziale Ordnung, 
Nr. 1 v. 15. 4. 1974, S. 4—9).
16) Vgl. De reg. pr. I, 14. 

re unbestritten. Die Differenzen betreffen 1. 
die Anwendung: Wie weit gehen die Verfü-
gungsrechte über das Eigentum und inwieweit 
ist infolgedessen der Staat legitimiert, in die 
Eigentumsordnung einzugreifen?, und 2. die 
Begründung: Ist das Eigentumsrecht im Be-
reich des primären oder des sekundären Na-
turrechts anzusiedeln?
Dem Naturrecht im engeren Sinne (primäres 
Naturrecht) sind Forderungen zuzuordnen, 
die sich unmittelbar aus dem Wesen des 
Menschen ergeben, ohne deren Erfüllung es 
kein in vollem Sinne menschliches Sein gibt. 
Daß die Nutzung der Dinge durch die gesam-
te Menschheit primäres Naturrecht sei, dar-
über gibt es keine Uneinigkeit, wohl aber 
darüber, ob dieses allgemeine Eigentumsrecht 
notwendig in der heute üblichen Form des 
Privateigentums wahrgenommen werden müs-
se. Der konservative Flügel, der sich auf RN 
stützt, argumentiert ähnlich wie die Libera-
len: Eigentum dient dem Schutz der persönli-
chen Freiheit. Es erhält eine eigene Prägung 
durch die persönliche Arbeit, deren Frucht es 
ist. Einige gehen so weit, von einer „Ausdeh-
nung der Person in die Sachenwelt hinein" 
zu sprechen 17 ). Für den progressiven Flügel 
— und ihm ist auch Welty zuzurechnen — 
ist dagegen im thomistischen Sinne das Ge-
meinwohl der letzte Richter über das Privat-
eigentum. Die Sicherung der Freiheit und 
Würde des einzelnen ist dem Nutzungsrecht 
aller untergeordnet.
Schon Pius XL korrigierte gewisse Einseitig-
keiten Leos XIII.: „Eigentumsrecht und Eigen-
tumsgebrauch sind wohl zu unterscheidende 
Dinge" (QA 45 u. 47). Besonders verurteilte er 
das Anwachsen wirtschaftlicher Macht in den 
Händen weniger, zu dem ein „hemmungslo-
ser Wettbewerb" geführt habe.
Die Eigentumslehre der Kirche findet unver-
kennbar ihren Niederschlag im wirtschaftspo-
litischen Teil der Kölner Leitsätze:
Die Soziallehre unterscheidet grundsätzlich 
zwischen Eigentumsrecht und konkreter Ei-
gentumsverteilung 18).  Das Eigentumsrecht, 
auch an Produktionsmitteln, bleibt generell 
unbestritten, aber die tatsächlichen Eigen-
tumsverhältnisse sind wandelbar. Der Staat 
ist berechtigt, sie, wo es das Gemeinwohl er-
fordert, zu korrigieren 19 ). Das sei vor allem 
da notwendig, wo Privateigentum eine unan-
gemessene Herrschaftsstellung verleiht. Die 
”) W. Weber in: Mitbestimmung. Referate und 
Diskussionen auf der Tagung katholischer Sozial-
wissenschaftler vom 17.—19. 2. 1968 in Mönchen-
gladbach, Köln 1968, S. 280.
18) RN 19; QA47.
19) RN 35; QA 114.



Kölner Leitsätze gewährleisten das Eigen-
tumsrecht und wollen zugleich die tatsächli-
chen Eigentumsverhältnisse gerechter gestal-
ten. Das soll geschehen durch die Mittel ei-
nes (nicht näher definierten) Güterausgleichs 
und der Vergesellschaftung der wichtigsten 
Grundindustrien und Dienstleistungsunter-
nehmen unter dem Rechtsanspruch, daß das 
Gemeinwohl dies erfordere. Der Güteraus-
gleich dient einer breiten Vermögensstreu-
ung, die ihrerseits, ebenso wie die angestreb-
te Förderung der Mittel- und Kleinbetriebe, 
der „Entproletarisierung“ zugeordnet ist.

Arbeit
Das Programm verlangt eine grundsätzliche 
Aufwertung der Arbeit:
„Die menschliche Arbeit wird gewertet als 
sittliche Leistung, nicht als Ware." Es tritt 
ein für den Zusammenschluß der Arbeiter in 
Gewerkschaften, für das Betriebsräterecht der 
Arbeitnehmer, für eine „soziale Lohnge-
staltung", die „es dem Nichtbesitzenden er-
möglicht ..., zu Eigentum zu kommen“ für 
„einen Lohn, der ihm die Gründung und Er-
haltung einer Familie ermöglicht“.

Das Christentum ist die einzige Weltreligion, 
die der körperlichen Arbeit einen hohen sitt-
lichen Wert beimißt; die heidnische Antike 
verachtete sie als eines freien Mannes un-
würdig. Das abendländische Mönchtum maß 
ihr heiligende Wirkung zu. Mit der Neuent-
deckung der Antike trat insofern eine Ak-
zentverschiebung ein, als nun vor allem der 
Lastcharakter der Arbeit in den Blickpunkt 
rückte. In dieser Tradition steht auch RN. 
Leo XIII. zitiert das Wort vom „Schweiß des 
Angesichts" (Gen. 3,19) und bringt in Zusam-
menhang mit der menschlichen Arbeit Begrif-
fe wie „Buße" und „Last“, „Beschwernis" und 
„Plage" (RN 34) als notwendige Begleiter-
scheinungen. Eine neue Sicht der Arbeit kün-
digt sich bei Pius XL an. Er spricht in QA 
von einer „Verwirklichung des göttlichen 
Weltplanes ... soweit Menschen dies gege-
ben ist" (QA 136). Gegen eine Sicht, nach der 
Arbeitskraft verkauft, persönliche Leistung 
als bloßer Produktionsfaktor verrechnet wird, 
erklärt Pius entschieden: Arbeit ist „keine 
feile Ware“ (QA83). Dieses Rundschreiben 
hat die Programmkommission von Walber-
berg deutlich beeinflußt: Arbeit ist „sittliche 
Leistung", nicht „Ware".
Klar findet auch die Lehre der Päpste vom 
»gerechten Lohn" (RN 34, 35, QA 70, 71) ihren 
Niederschlag in den Kölner Leitsätzen. Die 
Sozialenzykliken nennen vier Gesichtspunkte 
zur Lohnbemessung:

1. Grundforderung der Gerechtigkeit ist der 
Familienlohn. Er geht nicht von der tatsächli-
chen Familiensituation aus, da er nicht nur 
den Unterhalt, sondern auch die Gründung 
einer Familie ermöglichen soll.
2. Der Lohn darf sich nicht auf einer Ebene 
halten, die nur das Existenzminimum des Ar-
beiters und seiner Familie sichert, sondern 
muß dem Arbeitnehmer auch Rücklagen und 
den Erwerb eines bescheidenen Vermögens 
gestatten.
3. Die Lohnhöhe muß ihre obere Grenze am 
wirtschaftlichen Tragbaren finden, damit die 
Stillegung von Betrieben und damit Arbeits-
losigkeit vermieden wird.
4. Mit Rücksicht auf das Gemeinwohl ist es 
Aufgabe der Wirtschaftspolitik, für die rechte 
Balance zwischen Löhnen und Preisen unter 
dem Gesichtspunkt der Vollbeschäftigung zu 
sorgen ).20

20) Vgl. Nell-Breuning, Kapitalismus und gerech-
ter Lohn, Freiburg 1960.
21) RN 37, 38; QA92, 93.
22) E. Welty, Entscheidung für die Zukunft, 
a. a. O., S. 267.

Für den „Aufbau von Gewerkschaften und 
sonstigen Berufsvertretungen", den die Leit-
sätze fordern, treten die Päpste seit RN ein 
aufgrund des Rechtes, das „dem natürli-
chen Trieb des Menschen zu gegenseitiger 
Vereinigung entspricht" (RN 38); der Staat 
kann dieses Naturrecht nicht aufheben, seine 
Aufgabe ist vielmehr, es zu schützen21). Ge-
rade die wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Programmpunkte weisen die Kölner 
Leitsätze als ein Programm aus, das eindeutig 
und umfassend von der katholischen Sozial-
lehre geprägt ist. Von Interesse für einen 
Vergleich mit den CDU-Programmen seit 
Düsseldorf (1949) ist der an den Anfang ge-
stellte Grundsatz: „Das Ziel der Wirtschaft 
ist die Bedarfsdeckung des Volkes.“ Der 
Satz hat eine antiliberalistische Spitze, wie 
an einem Vergleich mit den Diskussionser-
gebnissen des Walberberger Kreises deut-
lich wird. Dort erscheint die gleiche Aussage 
in folgendem Wortlaut: „Die Wirtschaft er-
zeugt nicht für den Markt, sondern für den 
Bedarf.“ 22) Das Programm setzt sich ab vom 
Kapitalismus wie vom herkömmlichen Sozia-
lismus und seinen „falschen kollektivisti-
schen Zielsetzungen". Hinter seinen Forde-
rungen, ob es sich um eine gerechtere Eigen-
tumsordnung, die Aufwertung des Arbeiters 
und seiner Arbeit oder um Mittelstandspoli-
tik handelt, steht das katholische Harmonie-
denken, das nicht auf Austragung, sondern 
auf Abbau von Spannungen gerichtet ist, 
nicht auf Konfrontation, sondern auf Integra-
tion.



2. Berliner Gründungsaufruf
Vorgeschichte
Unter den Initiatoren der Berliner Parteigrün-
dung finden wir einige wieder, deren Namen 
schon im Zusammenhang mit dem Walber- 
berger bzw. Kölner Kreis genannt wurden, 
darunter Andreas Hermes. Da ein Befehl des 
sowjetischen Oberbefehlshabers schon seit 
dem 10. Juni 1945 die Gründung antifaschisti-
scher Parteien zuließ, bemühte Hermes sich 
sofort um die Gründung einer neuen Partei. Er 
sammelte bekannte Politiker und Gewerk-
schaften um sich, die zum Teil Widerstands-
gruppen gegen Hitler angehört hatten — einen 
Kreis von Menschen differenzierter politi-
scher und konfessioneller Herkunft — und 
schlug ihnen die Bildung einer demokrati-
schen Sammlungspartei vor. Daß diese hete-
rogene Gruppe sich für den Namen „Christ-
lich-Demokratische Union Deutschlands" 
(CDUD) entschied, dürfte auf den vorherr-
schenden Einfluß früherer Zentrumspolitiker 
und insbesondere christlicher Gewerkschafter 
zurückzuführen sein. Die Bezeichnung „Union“ 
sollte nicht nur die Offenheit der Partei für 
Christen beider Konfessionen, sondern auch 
für Menschen verschiedener sozialer Her-
kunft zum Ausdruck bringen.
Bereits am 26. Juni 1945 wurde die Union of-
fiziell konstituiert. Den Gründungsaufruf, der 
den Charakter eines Grundsatzprogramms 
hat, unterschrieben 35 Personen. Hermes 
scheint sich bemüht zu haben, dem Aufruf re-
präsentativen Charakter zu geben: Zu den 
Unterzeichnern gehören bekannte Parteipoli-
tiker und Gewerkschafter, Persönlichkeiten 
des Widerstandes und Männer der Kirche, 
Wissenschaftler von Rang, Angestellte, Ar-
beiter und Frauen. Der politischen Herkunft 
nach handelt es sich zu gleichen Teilen um 
Zentrumsleute und Konservative, sowie eine 
etwas schwächere Gruppe von Liberalen. Die 
Namen scheinen eine breite weltanschauliche 
und soziale Basis zu garantieren. In der Kul-
turpolitik ist diese Weite sicher gegeben, an-
ders in der Gesellschaftspolitik. Die christli-
chen Gewerkschafter, besonders die Autorität 
Jakob Kaisers, gaben dem Parteiprogramm 
ein sozialreformerisches Gepräge 23 ).

23) Vgl. Dokumentation. Die Geschichte der CDU, 
hrsg. von der Bundesgeschäftsstelle der CDU, 
Bonn 1972.

24) 8. Bundesparteitag der CDU, 18.—21. 9. 1958 in 
Kiel, Bonn o. J., S. 182. Gerstenmaier fährt fort, 
daß es mit „Gottes Hilfe" anders gekommen sei.

Außer dem starken gewerkschaftlichen Ele-
ment des Gründerkreises selbst sind diese 
Tendenzen vermutlich auf die engen Kontak-
te zum Kölner Kreis zurückzuführen sowie 
auf Einflüsse des Kreisauer Kreises. In die-
sem Zentrum des Widerstandes gegen Hitler 

hatte man, ähnlich wie in Walberberg, Pläne 
für eine demokratische Gesellschaftsordnung 
nach dem Krieg erarbeitet. Gerstenmaier, der 
diesem Kreis angehört hatte, erläuterte spä-
ter: „Dort haben wir gemeint, daß man sich 
eine deutsche Nachkriegswirtschaft nur vor-
stellen könne auf der Grundlage der soziali-
sierten Grund- und Schlüsselindustrien 24).  
Von den Berliner Gründern hat zum Beispiel 
Theodor Steltzer dem Kreisauer Kreis ange-
hört.

Inhalt

Der Berliner Gründungsaufruf richtete sich 
nicht speziell an Berliner Bürger, sondern 
appellierte an das gesamte deutsche Volk. 
Er forderte zur Bildung einer Reichs-CDU 
auf und bezeichnete den Sitz der Berliner 
Christlichen Demokraten als „Reichsgeschäfts-
stelle der .Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands' Etwa ein Drittel des Textes 
ist angesichts „der schwersten Katastrophe, 
die je über ein Land gekommen ist", auf den 
Terror des zusammengebrochenen Regimes 
und die Mitschuld des deutschen Volkes ge-
richtet. Das Idealbild eines „wahrhaft demo-
kratischen Staates", der auf „der Achtung 
vor dem Recht der Persönlichkeit" gründet, 
leitet den programmatischen Teil ein. Der 
menschlichen Persönlichkeit wird „Ehre, Frei-
heit und Menschenwürde" zuerkannt, eine 
Aussage, die allgemein genug ist, um den 
Vorstellungen jeder weltanschaulichen Grup-
pierung zu entsprechen.

Weniger allgemeinverbindlich ist das Wirt-
schaftsprogramm: „Straffe Planung ... ohne 
jede Rücksicht auf persönliche Interessen 
und wirtschaftliche Theorien" wird ange-
sichts der allgemeinen Not zum Gebot der 
Stunde erklärt. „Dabei ist es unerläßlich, 
schon um für alle Zeiten die Staatsgewalt vor 
illegitimen Einflüssen wirtschaftlicher Macht-
zusammenballungen zu sichern, daß die Bo-
denschätze in Staatsbesitz übergehen. Der 
Bergbau und andere monopolartige Schlüssel-
unternehmen unseres Wirtschaftslebens müs-
sen klar der Staatsgewalt unterworfen wer-
den." Angesichts des Mangels am Notwen-
digsten, an Nahrung, Kleidung und Woh-
nung, herrschte (mindestens bis zum „Ahle- 
ner Programm") allgemein die Überzeugung, 
daß nur staatliche Planung und Lenkung der 
allgemeinen Not Herr werden könne. Die 
Heilung wurde nicht von einer Rückkehr zu 
den Wirtschaftsformen vor 1933 erwartet, 



sondern von einem durchgreifenden regulati-
ven Prinzip.

Allgemein war im Nachkriegsdeutschland 
auch die Überzeugung, daß das verhängnis-
volle Zusammenwirken politischer und wirt-
schaftlicher Macht dem nationalsozialisti-
schen Staat zu seiner unumschränkten Macht 
verhülfen habe und der Staat deshalb „für 
alle Zeiten" vor den „Einflüssen wirtschaftli-
cher Zusammenballungen“ bewahrt werden 
müsse. Als Sicherheit gegen den illegitimen 
Einfluß wirtschaftlicher Macht betrachtet der 
Gründungsaufruf die Verstaatlichung von 
Monopolbetrieben. Ähnlich wie in den Köl-
ner Leitsätzen wird, und zwar mit Berufung 
auf „christliche und demokratische Lebensge-
setze", eine „einheitliche Gewerkschaftsbe-
wegung der Arbeiter und Angestellten zur 
Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte" begrüßt.

Berliner Gründungsaufruf und katholische 
Soziallehre

Die Verstaatlichungsforderungen finden eine 
Stütze in der Enzyklika QA, in der die „Un-
geheuerlichkeit" der „Vermachtung der Wirt-
schaft", die „Zusammenballung von Macht" 
als Ergebnis eines rücksichtslosen Kampfes 
um Machtgewinn im politischen und wirt-
schaftlichen Bereich angeprangert wird25). 
Pius XI. bezog Stellung gegen eine ange-
maßte Herrschaft des Eigentums: „Mit vollem 
Recht kann man ja dafür eintreten, bestimmte 
Arten von Gütern der öffentlichen Hand vor-
zubehalten, weil die mit ihnen verknüpfte 
übergroße Macht ohne Gefährdung des öf-
fentlichen Wohls Privathänden nicht überant-
wortet bleiben kann." 26)  Auch Pius XII. 
machte sich die Aussage seines Vorgängers 
zu eigen. Mit der Einschränkung, dies sei na-
türlich nicht der Regelfall, stellt er fest: „In 
den rec
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hten Grenzen erlaubt die Kirche die 

Verstaatlichung." ) Dies ist im übrigen ei-
nes der wenigen Beispiele, daß ein Papst den 
Terminus „Verstaatlichung" gebraucht. Ge-
wöhnlich lassen es die kirchlichen Dokumen-
te offen, in die Hand welcher Institution ver-
gesellschafteter Besitz übergehen soll; ein 
omnipotenter Staat liegt nicht in der Absicht 
der katholischen Soziallehre, die nach dem 
Subsidiaritätsprinzip für das Recht der klei-
neren Kreise eintritt. Das politische Pro-
gramm gibt die für die Soziallehre kennzeich-
nende Auffassung von der Doppelnatur des 
Eigentums: „seine individuelle und seine so-

25) QA 106, 108, 109.
29 QA 114.
27) Pius XII. sagt, a. a. O„ S. 179. 28) QA45.

ziale ... Seite" 28 ), geradezu beispielhaft wie-
der: „Wir bejahen das Privateigentum, das 
die Entfaltung der Persönlichkeit sichert, 
aber an die Verantwortung für die Allge-
meinheit gebunden bleibt."

Der „Zusammenschluß aller Schaffenden" in 
einer Einheitsgewerkschaft, der im Berliner 
Gründungsaufruf begrüßt wird, entspricht, so 
heißt es dort, „den christlichen und demokra-
tischen Lebensgesetzen" (RN 37, 38), begrün-
det das Koalitionsrecht der Arbeiter natur-
rechtlich.
Es hat den Anschein, als wären die einzelnen 
Abschnitte des Berliner Gründungsaufrufes in 
unterschiedlichem Maße auf die verschiede-
nen Gruppierungen innerhalb des Gründungs-
kreises zurückzuführen. Die „klare Scheidung 
der kirchlichen und staatlichen Aufgaben“ 
und „die Lehre echter Humanität" als Grund-
lage des sittlichen Wiederaufbaus zeigen 
etwa, daß das Kulturprogramm nicht in der 
Zentrumstradition, sondern auf liberalem Bo-
den steht. Dagegen geht der wirtschaftspoliti-
sche Teil, wie die große Nähe zur katholi-
schen Soziallehre zeigt, offenbar auf gewerk-
schaftliche und christliche Impulse zurück.

3. Frankfurter Leitsätze

Eine gewisse Sonderstellung nimmt unter den 
frühen Gründungen der Frankfurter Kreis ein. 
Unter dem Namen „Christlich Demokratische 
Union Groß-Hessen" wurde im November 
1945 die Bildung einer Landespartei beschlos-
sen. Bei dieser Frankfurter Gründung waren 
wiederum frühere Zentrumspolitiker der be-
stimmende Teil, und zwar vor allem Politiker, 
die im breiten Spektrum politischer Möglich-
keiten innerhalb der DZP den „linken" Flügel 
vertraten.
Ursprünglich bestand die Absicht, einem 
Neuerstehen der Zentrumspartei und der SPD 
mit der Gründung einer sozialen Vplkspartei, 
einer Art „Labour-Party“, zuvorzukommen. 
Ein solcher Plan, der den Zusammenschluß 
christlich-sozialreformerischer Kreise und 
„rechter" Sozialdemokraten erfordert hätte, 
wurde gegenstandslos, als die SPD in traditio-
neller Form wiedererstand. So schlossen sich 
die „sozialistischen" Kräfte der neugegründe-
ten CDU Groß-Hessen im „Oberurseler 
Kreis" zusammen, auf dessen Einfluß die jah-
relange Koalition mit den Sozialdemokraten 
in Hessen zurückzuführen ist. Auf bundespo-
litischer Ebene vermochte der Kreis eine 
ähnliche Entwicklung, einen „Sozialismus der 
Freiheit“, nicht zu verwirklichen. Mit Erlö-



sehen des Parteienbündnisses verlor er seinen 
Einfluß auch auf die Union des Landes, wor-
auf die Mitglieder des Kreises sich zum gro-
ßen Teil von de 29r Parteibindung lösten ).

Weltanschauliche Zurückhaltung
In allen Frühprogrammen der Christlichen 
Demokraten schwingt etwas von der ideali-
stischen Begeisterung des Neuanfangs mit. 
Fast euphorisch erscheint der Anfang der 
Frankfurter Leitsätze: „Wir wollen ein neues 
Deutschland, ein ganz anderes, als durch das 
vergangene Regime zu einem Gegenstand des 
Hasses der ganzen Welt geworden ist, ein 
anderes aber auch, als es vor 1933 oder vor 
1914 gewesen ist ..Walter Dirks, einer der 
Mitverfasser, erinnert sich fast 20 Jahre spä-
ter, wie damals für ihn und die anderen die 
Stunde der Kirche gekommen schien, ihre So-
ziallehre zu verwirklichen: „Niemals in unse-
rem Leben erschienen uns die Chan
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cen und 
die Aufgaben christlicher Erneuerung so 
groß.“ )
Um so erstaunlicher ist es, daß die Frankfur-
ter Grundsätze einen Einfluß der katholi-
schen Soziallehre im herkömmlichen Sinne 
kaum erkennen lassen. In dem umfangreichen 
Programm nimmt der kulturpolitische Teil 
den breitesten Raum ein. Weit konsequenter 
als die Berliner trennt er Kirche und Staat 
— von der Schulpolitik bis in die finanzielle 
Grundlage hinein: „Wir wünschen eine rein-
liche Abgrenzung der Zuständigkeit der 
staatlichen und kirchlichen Autorität ... Poli-
tik ist Sache des Staates, Seelsorge Sache der 
Kirchen." Obwohl „das lebendige Christen-
tum aller Bekenntnisse als Grundlage unseres 
politischen Handelns" bezeichnet wird, geht 
es um keine Politik mit christlichen Aus-
gangs- und Zielvorstellungen, sondern um die 
Übernahme einer demokratischen Politik 
durch Christen. Das „christliche Menschen-
bild", das diesem Programm zugrunde liegt, 
ist ausdrücklich auf die Züge verkürzt, die es 

auch „vielen Nichtchristen" als Bild „einer 
weltlichen Humanität" annehmbar machen: 
es ist das Bild „der freien und verantwortli-
chen Persönlichkeit".
Der wirtschaftspolitische Teil ist überschrie-
ben: „Sozialismus und Eigentum". Er be-
ginnt mit den Worten: „Wir bekennen uns zu 
einem wirtschaftlichen Sozialismus auf demo-
kratischer Grundlage." Als „sozialistische 
Maßnahmen" werden „die Überführung ge-
wisser großer Urproduktionen, Großindu-
strien und Großbanken in Gemeineigentum“ 
und die „Schaffung neuen Eigentums für die 
besitzlosen Schichten" genannt. Es wird ein 
System „planvoller Wirtschaftslenkung" ver-
treten.
In den Frankfurter Leitsätzen handelt es sich 
also um dieselben Forderungen wie in den 
anderen Gründungsprogrammen, jedoch in ei-
ner auffälligen Distanz von allem, was sie in 
die Nähe „katholischer Sozialideologien" rük- 
ken könnte. Möglicherweise ist es das Fest-
halten am Labour-Party-Konzept, das diese 
Zurückhaltung eines Kreises von überwie-
gend katholischen Mitgliedern geboten er-
scheinen läßt. Es gilt, auch nur den Anschein 
konfessioneller oder auch allgemein kirchli-
cher Gebundenheit zu vermeiden. Denn wie 
das Programm aussagt, sind die Gründer „je-
derzeit zur politischen Zusammenarbeit mit 
Gruppen und Parteien anderer Richtungen 
bereit", sofern diese demokratisch sind und 
„keine dem Christentum feindlichen Ziele er- 
streben"..

Mitbestimmung
Schließlich bleibt eine programmatische For-
derung, die hier zum ersten Mal in der CDU- 
Programmatik erscheint, in ihrem Verhältnis 
zur katholischen Soziallehre zu untersuchen: 
Nach einem Bekenntnis zum gewerkschaftli-
chen Zusammenschluß treten die Frankfurter 
Leitsätze für die „Mitbestimmung (der Arbeit-
nehmer) in den Betrieben" ein und für eine 
„Weiterentwicklung dieser sozialen Grund-
rechte in Richtung auf eine gleichberechtigte 
Teilnahme der Arbeitnehmerschaft an der 
Führung der Wirtschaft".

In der katholischen Soziallehre gibt es zur 
Mitbestimmung, ähnlich wie bei der Frage 
des Eigentums und in engstem Zusammen-
hang mit ihr, divergierende Auffassungen. 
Ausgangspunkt ist ein Satz der Enzyklika 
Pius’ XI. „Quadragesimo anno", der im offi-
ziellen deutschen Text wiedergegeben wird: 
„Arbeiter und Angestellte gelangen auf diese 
Weise zu Mitbesitz oder Mitverwaltung (cu- 
ratio) oder zu einer Art Gewinnbeteiligung."

29) Interessant ist das Erscheinen des Labour-Par-
ty-Konzeptes in Gruppen unterschiedlichster Her-
kunft in den Jahren um 1945: Der Gedanke findet 
sich bei P. Delp, bei dem ehern, preußischen In-
nenminister Carl Severing, in den CDU-Grün-
dungskreisen von Berlin, Frankfurt und Kiel. Auf 
sozialdemokratischer Seite gab es ähnliche Vor-
stellungen bei der „Gelder Konferenz" am 18.8. 
1945 und der „Godesberger Tagung“ am 30.9. 
1945. Die Mitbegründerin der hessischen CDU und 
spätere SPD-Politikerin Maria Sevenich berichtet, 
daß Kurt Schumacher während seiner Haft ähnli-
che Pläne gehegt habe (s. Dokumentation, a. a. O., 
und H. G. Wieck, Entstehung der CDU, a. a. O., 
S. 119 f. u. 145 f.).
30) W. Dirks, Das gesellschaftliche Engagement 
der deutschen Katholiken seit 1945, in: Frankfur-
ter Hefte, 19. Jg. (1964), H. 11, S. 761—774.



Einige Interpreten gelangen von der lateini-
schen Fassung her zu dem Ergebnis, daß Pius 
an Mitverwaltun
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habe ). Andere dagegen legen die deutsche 
Übersetzung zugrunde. Danach würde „Mit-
verwaltung" nicht auf gemeinsamem Eigen-
tum, sondern auf Mitarbeit beruhen 32).  Der 
konservative Flügel, dessen bedeutendster 
Vertreter Gundlach war, lehnte jede wirt-
schaftliche Mitbestimmung ab. Die „Heilig-
keit" (= Unantastbarkeit) des naturrechtlich 
begründeten Eigentums, sein Charakter als 
„Ausfluß der Person", lassen eine Einschrän-
kung der Verfügungsrechte als unangemesse-
ne Forderung erscheinen.
Der reformistische Flügel der katholischen 
Sozialwissenschaftler trat mit seinen Argu-
menten erst nach der Mitbestimmungsforde-
rung des Bochumer Katholikentages von 1949 
massiv an die Öffentlichkeit. Da jedoch For-
derungen dieser Art eine längere geistige 
Vorgeschichte haben, sollen die Argumente 
dieses Flügels (in einem zeitlichen Vorgriff) 
den konservativen gegenübergestellt werden:
Während die Gegner der wirtschaftlichen 
Mitbestimmung vom Eigentumsrecht her argu-
mentieren, gehen die Befürworter von der 
Menschenwürde aus: Die Personwürde des 
Arbeiters teilt sich seiner Tätigkeit mit und 
begründet den Vorrang des Faktors Arbeit 
vor dem nur instrumentalen Kapital. Die Ei-
gentumsrechte können sich nur auf Sachwer-
te erstrecken, niemals auf Menschen. Bedarf 
daher der Eigentümer, um über sein Produk-

tiveigentum sinnvoll zu verfügen, fremder 
Hilfe, „so verleiht sein Eigentumsrecht ihm 
keinerlei Anspruch darauf, daß andere Men-
schen sich seiner Befehlsgewalt unterwerfen. 
Vielmehr muß er mit diesen Bedingungen 
aushandeln. Diese aber sind befugt, ihre Mit-
wirkung davon abhängig zu machen, daß ih-
nen ein vollkommen gleichberechtigtes Mit-
bestimmungsr 33echt eingeräumt wird." )  Mit-
bestimmung entspricht darüber hinaus der 
natürlichen Anlage des Menschen, Verant-
wortung zu übernehmen, und dient daher der 
persönlichen Entfaltung34 ). Die Argumenta-
tionsbasis verschiebt sich seit Joh
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annes XXIII. 
immer mehr zugunsten der Befürworter der 
Mitbestimmung ).

33) Nell-Breuning in: Frankfurter Hefte 24 (1969), 
H. 5 (Sonderheft Mitbestimmung), S. 318.
3) Vgl. Franz Klüber, Das Naturrecht der Mitbe-
stimmung, in: Normen der Gesellschaft, a. a. O.
35) Siehe dessen Enzyklika MM 82, 83, 91, 92 und 
die Pastoralkonstitution des 2. Vaticanums 
„Gaudium et spes" n. 68 oder Äußerungen Pauls 
VI. in seinem Sendschreiben „Octogesimo anno“, 
wo er unter Berufung auf seinen Vorgänger die 
Mitbestimmung als Ausdrucksform von Würde 
und Freiheit bezeichnet (n. 22 u. 47).

Wichtig ist, daß die Mitbestimmungsforde-
rungen auch der progressiven katholischen 
Wissenschaftler nie unter dem Gesichtspunkt 
eines Positionsgewinnes im Klassenkampf 
stehen, sondern grundsätzlich eine harmoni-
sche Gesellschaftsordnung, ein friedliches 
Nebeneinander der „Stände" anstreben. In 
dieser Gedankenordnung steht auch die 
Frankfurter Forderung nach Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer.

Die wirtschaftspolitischen Programmpunkte 
liegen im Rahmen dessen, was die katholi-
sche Soziallehre vertritt oder was von katho-
lischen Gesellschaftswissenschaftlern noch 
diskutiert wird; aber der sozialistischen 
Bündnisfähigkeit zuliebe sind die Spuren der 
Herkunft verwischt.

II. Programme in der Phase des Parteizusammenschlusses

1. Führungsrolle des Kölner Kreises
Die etwa zum gleichen Zeitpunkt unabhängig 
von einander in verschiedenen Städten erfol-
genden christlich-demokratischen Parteigrün-
dungen beweisen, daß dieses politische Mo-
dell nach dem Kriege einem Bedürfnis weiter 
Kreise der deutschen Bevölkerung entsprach. 
Kristallisationspunkte waren die Gründungen 
von Köln und Berlin. Es war kaum zu ver-
meiden, daß es auf dem Wege des fortschrei-
tenden Parteizusammenschlusses zu einer Ri-
valität zwischen beiden Zentren kam. Die 
Entwicklung der Spannungen soll knapp skiz-
ziert werden; ohne sie bliebe unverständlich,

J1) QA 65: „Ita operarii officialesque consortes fi- 
unt.dominii vel curationis, aut de lucris perceptis 
aiqua ratione participant."
vVgl Otto Kunze u. Alfred Christmann (Hrsg.), 
Wirtschaftliche Mitbestimmung im Meinungsstreit, 
Bd. I, Köln 1964, Fußnote S. 117. 

wieso sich das Gewicht der programmati-
schen Arbeit bald eindeutig nach Nordrhein- 
Westfalen verlagerte.
Im Aufruf vom 26. Juni 1945 verstand sich 
die Berliner Gründung noch als „Reichslei-
tung der CDUD". Ein erstes „Reichstreffen" 
der neuen Partei in Bad Godesberg (vom 
14.—16. 12. 1945) schien den Primat Berlins 
zu verankern: Die Teilnehmer des Treffens 
übernahmen für die Gesamtpartei den Namen *



„Christlich-Demokratische Union Deutsch-
lands“, der auf eine Anregung des damaligen 
Berliner Vorsitzenden Andreas Hermes zu-
rückgeht. In einer gemeinsamen Entschlie-
ßung wurden für die wirtschaftliche und so-
ziale Neuordnung die Formulierungen des 
Berliner Gründungsaufrufes fast wörtlich 
übernommen36 ). Zu dem Treffen hatte Her-
mes von den Sowjetbehörden keine Ausreise-
genehmigung erhalten; die Delegation des 
Parteiverbandes der britischen Zone stand 
unter dem Vorsitz von Konrad Adenauer und 
Friedrich Holzapfel.

36) Schulz, Die CDU, a. a. O„ S. 57.
37) Kaiser gibt noch 1948 eine Viertelmillion Mit-
glieder an — eine Zahl, die alle westdeutschen 
Landesverbände zusammen nicht erreichten 
(Schulz, Die CDU, a. a. O., S. 73).

38) Vgl. R. Morsey u. K. Repgen (Hrsg.), Adenau-
er-Studien I., Mainz 1970, S. 28 ff.
39) Brief Adenauers an den Münchener Oberbür-
germeister Scharnagl, in: Dokumentation, a. a. 0., 
S. 10.
40) W. Conze, E. Kosthorst u. E. Nebgen, Jakob 
Kaiser. Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 
1949—1957, Stuttgart 1972, S. 30 u. 159.

Am 28. Februar 1946 wurde Adenauer auf der 
Zonentagung zu Neheim-Hüsten zum Ersten 
Zonenvorsitzenden gewählt. Etwa gleichzeitig 
begannen nach Schikanen gegen einzelne 
Führungspersönlichkeiten, besonders Andreas 
Hermes, die Abschnürungsmaßnahmen gegen 
die CDU der sowjetisch besetzten Zone. Bis 
dahin stellte die Ostzonen-CDU das stärkste 
Element der Partei dar. Sie war zentralisti-
scher und straffer orga
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Westen ).
Im April 1946 versuchte Jakob Kaiser wäh-
rend eines längeren Aufenthaltes in den 
Westzonen, den Berliner Führungsanspruch 
geltend zu machen. Es war weniger dieser 
Anspruch als vielmehr der Gegensatz in eini-
gen grundsätzlichen Fragen, der bald zu 
schweren Spannungen zwischen Kaiser und 
Adenauer führte: Ein Grund war das sozial-
politische Konzept, der „christliche Sozialis-
mus", an dem Kaiser festhielt, auch lange 
nachdem der Begriff auf Beschluß der westli-
chen Verbände zurückgezogen worden war. 
Mit diesem Begriff verband sich für Kaiser 
eine bestimmte Vorstellung: Ursprünglich 
hatte er, wie einige Mitglieder der Wider-
stands- und Gründungskreise, auf eine Verei-
nigung von Christen und Sozialisten in einer 
Partei der Arbeit gehofft. Nachdem ein sol-
cher Zusammenschluß nicht zustande gekom-
men 'war, versuchte Kaiser, in Berlin dem 
Marxismus eine neue sozialistische Kraft ent-
gegenzusetzen. Er hielt vorübergehend eine 
Zusammenarbeit mit der SED für möglich und 
suchte einem Bruch zwischen West und Ost 
entgegenzuarbeiten, wobei der Berliner 
CDUD eine Brückenfunktion zukommen soll-
te. Adenauer dagegen erblickte in diesen 
Vorstellungen den Ausdruck politischer Nai-
vität. Sein eigenes Konzept sah ein möglichst 
schnelles politisches und wirtschaftliches Er-

starken Westdeutschlands vor, dem dann 
eine Wiedervereinigung mit dem östlichen 
Teil folgen sollte38). Die Voraussetzung da-
für war eine „Zusammenfassung aller auf 
christlichen und demokratischen Grundlagen 
stehenden Kräfte" zum Schutz gegen die „aus 
dem Osten drohenden Gefahren" 39). In die-
sem Sinne strebte Adenauer eine Koalition 
mit den Freien Demokraten an; Kaiser — für 
Adenauer der „Antibürger" — sah dagegen 
im Neoliberalismus das Hindernis zur Ver-
wirklichung einer sozialen Demokratie. Er 
befürwortete noch 1950 im Namen der Christ-
lich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft eine 
„Große Koalition" 40).
Adenauers Position in der Partei war in die-
ser Phase noch keineswegs stärker als die 
Jakob Kaisers. Das Ringen um den Führungs-
anspruch wurde 1947 mit dem gewaltsamen 
Ausschluß Kaisers aus der CDU der sowje-
tischen Besatzungszone zugunsten Adenauers 
entschieden. Damit war auch die Entschei-
dung gegen die christliche „Sozialismus"- 
Konzeption gefallen, die seitdem der Sache 
nach nur noch in der CDA einen politischen 
Ort hat.

2. Das Programm von Neheim-Hüsten

Vorgeschichte und Inhalt
Am 1. März 1946 veröffentlichte die CDU der 
britischen Zone auf ihrer Zonentagung in Ne-
heim-Hüsten zum erstenmal ein Programm, 
das Verbindlichkeit über die Grenzen eines 
Ortsverbandes hinaus beanspruchte. Es ist 
das erste Programm, auf das Adenauer posi-
tiv Einfluß nahm. In ihren Formulierungen 
gründet die Erklärung deutlich auf den „Köl-
ner Leitsätzen", bringt aber einige Ergänzun-
gen und Neuansätze: Das Programm von Ne-
heim-Hüsten geht davon aus, der Faschismus 
sei eine Folge der materialistischen Weltan-
schauung gewesen, die konsequent „zur Ver-
achtung des Rechts und zur Anbetung der 
Macht, zur Verneinung der Würde der Per-
son und der Freiheit, zur Vergottung des 
Staates" geführt habe. Es fordert eine sittli-
che Erneuerung auf der Grundlage christli-
cher Ethik, denn sie allein „gewährleistet 
Recht, Ordnung und Maß, Würde und Frei-
heit der Person und damit eine wahre und 
echte Demokratie".



Was die Präambel bereits über den Menschen 
sagt, ergänzt die erste Aussage des Kapitels 
„Einzelpersonen und Staat": „An der Würde 
und den unverkäuflichen Rechten der Person 
findet die Macht des Staates ihre Grenzen,"
Das Kapitel „Wirtschaftliches und soziales 
Leben" übernimmt die Grundaussage der Köl-
ner Leitsätze: „Ziel aller Wirtschaft ist die 
Bedarfsdeckung des Volkes,“ Unter dem Ge-
sichtspunkt persönlicher Entfaltung verlangt 
das Programm eine umfassende paritätische 
Mitbestimmung, ein Recht, „das Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber zu gleichberechtigter 
Tätigkeit in Führung und Verantwortung ver-
pflichtet". Interessant ist die Zielrichtung: 
„Hierdurch wird eine soziale Neuordnung in 
Wirtschaft und Gesellschaft und eine gerech-
te Verteilung des wirtschaftlichen Ertrages 
erreicht und der Geist des Klassenkampfes 
überwunden."
Zum erstenmal gelingt den liberalen Kräften 
der Union ein Einbruch in die wirtschaftspo-
litische Programmatik: „Freiheit der Person 
auf wirtschaftlichem und Freiheit auf politi-
schem Gebiet hängen eng zusammen. Die Ge-
staltung und Führung der Wirtschaft darf 
dem einzelnen nicht die Freiheit seiner Per-
son nehmen." Folgerichtig ist von Planung 
und Lenkung der Wirtschaft nicht mehr die 
Rede. Die eigentümliche Koppelung wirt-, 
schaftlicher und politischer Freiheit ist aus 
einem anderen Geist als der übrige Text.
Das Programm fährt fort mit der Wiederauf-
nahme früherer Programmpunkte der Union: 
Verhinderung wirtschaftlicher Machtzusam-
menballungen, Koalitionsrecht der Arbeitneh-
mer (und Arbeitgeber), Anerkennung des Pri-
vateigentums.
In der Vergesellschaftungsfrage konnte sich 
Adenauer gegenüber den Sozialreformern 
durchsetzen: Am Ende einer Diskussion, in 
der die Meinungen „hart aufeinander prall-
ten" 41),  wurde die „sich aufdrängende Frage 
der Vergesellschaftung" als „zur Zeit nicht 
praktisch“ erklärt, „da die deutsche Wirt-
schaft nicht frei ist". Einzig für die Bergwer-
ke wird noch die Überführung in Gemeinei-
gentum verlangt. Adenauer zeigte sich hier 
durchaus als Realist: Die Besatzungsmächte 
hatten sich in ihrer am 5. Juni 1945 in Berlin 
unterzeichneten Erklärung ausdrücklich die 
oberste Gewalt in der deutschen Wirtschaft 
Vorbehalten. Seit November 1945 bestand die 
Beschlagnahme verschiedener großer Konzer-

ne. Die damals eminente Bedeutung des Koh-
lenbergbaus ließ es geraten erscheinen, Vor-
stöße bei den Alliierten zunächst auf diesen 
Sektor zu konzentrieren. Es ging Adenauer 
jedoch bei der Absetzung früherer Forderun-
gen seiner Partei nicht nur um diesen Ge-
sichtspunkt. In seinen Memoiren erklärt er 
das Erreichen des Kompromisses als „äußerst 
wichtig", da die Partei sonst wah
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rscheinlich 
auseinandergebrochen wäre. „Ich halte die 
Tagung der CDU in Neheim-Hüsten für eine 
der entscheidendsten Tagungen der CDU. In 
ihr überwanden wir die Kräfte, die eine zu 
starke Sozialisierung befürworteten.“ )

Das Programm von Neheim-Hüsten und die 
katholische Soziallehre
Das erste Programm der CDU in der briti-
schen Zone stellt sich nicht nur in der Prä-
ambel ausdrücklich auf den Boden „christli-
cher Weltauffassung". Der Nivellierung der 
Persönlichkeit im Überwundenden nationalso-
zialistischen System setzt es die Würde und 
die unveräußerlichen Rechte der Person entge-
gen, an denen die Macht des Staates ihre 
Grenzen habe — wie in den Leitsätzen von 
Köln fehlt diesem Menschenbild allerdings 
die soziale Komponente. In exemplarischer 
Form wird dagegen die katholische Lehre 
von der Doppelfunktion des Eigentums for-
muliert: „Das Eigentumsrecht verdient glei-
chen Schutz und erleidet die gleiche Ein-
schränkung wie andere Privatrechte. Es hat 
zu weichen gegenüber ... einem auch nach 
ethischen Grundsätzen höheren Recht.“
Der Abschnitt über die Mitbestimmung macht 
in beispielhafter Weise wieder einen Grund-
zug der katholischen Soziallehre deutlich: 
Niemals geht es der Kirche nur um einen 
kurzfristigen gesellschaftspolitischen Impuls, 
sondern hinter den einzelnen Forderungen 
steht ein Ordnungsmodell. Dem entspricht 
das Vorgehen der Programmkommission von 
Neheim-Hüsten: Als Ziel der Mitbestimmung 
wird über die „gleichberechtigte Tätigkeit 
(der Arbeitnehmer und Arbeitgeber) in Füh-
rung und Verantwortung“ hinaus eine „sozia-
le Neuordnung" angestrebt, durch die „der 
Geist des Klassenkampfes überwunden" wer-
den soll. Das gesellschaftliche Leitbild ist 
dasjenige, das
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 in der deutschen Übersetzung 
von QA „berufsständische Ordnung" genannt 
wird ). Die angestrebte gemeinwohlgerech-
tere Ordnung sieht anstelle der herrschenden *

41) Konrad Adenauer, Erinnerungen 1945—1953, 
Frankfurt 1967 (Fischer Bücherei 798), S. 55. Zitate 
in doppelten Anführungszeichen aus dem Pro-
gramm von Neheim-Hüsten.

42) Konrad Adenauer, Erinnerungen, a. a. O., 
S. 55 f.
43) Der Terminus kommt so nur in der deutschen
Übersetzung vor und leistet Mißverständnissen
Vorschub. Im Urtext spricht Pius von „ordines“
oder „ordo ordinum".



Klassen- und Gruppenstruktur mit ihren An-
tagonismen eine gleichberechtigte Zusam-
menarbeit aller Glieder der Gesellschaft vor. 
Der Arbeiter steht gleichberechtigt wie im 
demokratischen Staat auch in der Wirt-
schaftsgesellschaft neben dem Unternehmer.
Die Idee mag utopisch wirken. Ihr klarer 
Kern dürfte sein, was Nell-Breuning zusam-
menfaßt: „Die Enzyklika will keine bestimm-
te Staatsform etablieren... Was überwunden 
werden soll, ist die um d
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en Arbeitsmarkt 
zentrierte kapitalistische Klassengesellschaft, 
sie soll überführt werden in eine klassenfreie 
Gesellschaft." )

3. Ahlener Programm

Allgemeines
Weniger als ein Jahr nach der Erklärung von 
Neheim-Hüsten veröffentlichte die CDU der 
britischen Besatzungszone abermals ein Pro-
gramm. Radikaler in seinen Forderungen, er-
langte das Ahlener Programm einen Stellen-
wert in der politischen Diskussion, der nicht 
immer durch sachliche Argumente gerecht-
fertigt ist.
Die Vorarbeiten begannen bereits im Sommer 
1946 in mehreren Diskussionskreisen. Köln, 
Königswinter, vor allem aber Kloster Wal-
berberg waren die Zentren der programmati-
schen Arbeit. Pater Welty nahm bei den Be-
ratungen die führende Stellung ein. Antonius 
John, ein Teilnehmer bei den Programmdis-
kussionen, nennt als Hauptdiskutanten Karl 
Arnold, Theodor Blank und auch Franz Etzel 
— das bedeutet, daß außer dem dominieren-
den gewerkschaftlich-christlichen Element 
auch ein Anhänger liberaler Wirtschaftsvor-
stellungen ein entscheidendes Wort mitge-
sprochen hat. „Wenn die Erinnerung richtig 
geht, dann hat sich Konrad Adenauer bei den 
Debatten des Zonenausschusses ziemlich zu-
rückg 45ehalten." )
Das Ahlener Programm ist auffallend unein-
heitlich im Aufbau und teilweise auch im In-
halt. Mehrfache Wiederholungen bestimmter 
Gedankengänge, ein unsystematischer Wech-

44) Nell-Breuning, Quadragesimo anno. Erinnerun-
gen an die Entstehungsgeschichte der Sozialen-
zyklika Pius'XI, in: Publik, Nr. 21 v. 21.5. 1971, 
S. 13. Den Unterschied zwischen „klassenloser“ 
und „klassenfreier Gesellschaft" definiert er: 
Klassenlose Gesellschaft: Alle sind Proletarier 
(und werden durch das Kollektiv ausgebeutet); 
klassenfreie Gesellschaft: Es gibt keine Proleta-
rier mehr, niemand hat mehr nötig, sich ausbeu-
ten zu lassen, in: Kapitalismus und gerechter 
Lohn, a. a. O.).
45) A. John, In Ahlen gab es zwei Programme, in: 
Rheinischer Merkur vom 24. 10. 1975. 

sei von zukunftsgerichteten Zielvorstellun-
gen, Rückblicken in die Vergangenheit und 
Richtlinien für die unmittelbare Gegenwart 
lassen den Eindruck entstehen, als habe eine 
vereinheitlichende Redaktion gefehlt. Trotz 
dieser formalen Mängel stellt das Ahlener 
Programm als Summe aller bis dahin prokla-
mierten Zielvorstellungen einen Höhepunkt 
in der Programmatik der Christlichen Demo-
kraten dar.

Inhalt
Der Inhalt gliedert sich in drei Teile:
1. eine „programmatische Erklärung", die 
Präambel;
2. Grundsätze für eine künftige Wirtschafts-
ordnung (es handelt sich teilweise um eine 
Wiederholung von Erklärungen aus den Köl-
ner Leitsätzen und dem Programm von Ne-
heim-Hüsten);
3. das in sechs Abschnitte gegliederte eigent-
liche Ahlener Programm, das „sofort" in 
Form von Anträgen an den Nordrhein-West-
fälischen Landtag aktualisiert werden sollte.
In einigen Punkten geht das Ahlener Pro-
gramm über Neheim-Hüsten hinaus, was auf 
einen verstärkten Einfluß der sozialreformeri- 
sehen Kräfte schließen läßt. So führte die Er-
klärung von Neheim-Hüsten das Versagen 
der alten Ordnung ausschließlich auf die 
„materialistische Weltanschauung" zurück. 
Im Ahlener Programm heißt es dagegen kon-
kreter: „Das kapitalistische Wirtschaftssy-
stem ist den staatlichen und sozialen Lebens-
interessen des deutschen Volkes nicht ge-
recht geworden"; die Folgerung ist, daß 
„eine Neuordnung von Grund auf" erfolgen 
müsse. Richtschnur dieser neuen Ordnung 
soll das Gemeinwohl („Wohlergehen unseres 
Volkes") sein. Von „einer gemeinwirtschaftli-
chen Ordnung" wird erwartet, daß sie der 
Würde des einzelnen und dem Frieden des 
ganzen Volkes am besten diene. Im Pro-
grammteil wird ausdrücklich ergänzt, daß 
Planung und Lenkung der Wirtschaft nicht 
nur in den gegenwärtigen Schwierigkeiten 
oder von Falll zu Fall als notwendig betrach-
tet werden, sondern daß sie „auch in norma-
len Zeiten der Wirtschaft in gewissem Maße 
notwendig“ seien.
Diese Auffassung begründet das Programm 
mit dem Leitsatz: „Ziel aller Wirtschaft ist 
die Bedarfsdeckung des Volkes" ), der 
schon in den Leitsätzen von Köln und Ne-

46) Der Satz ist durch Großbuchstaben in einmali-
ger Weise aus dem übrigen Text herausgehoben. 
Er erscheint in leicht modifizierter Form dreimal 
im Text.



heim-Hüsten den Einfluß Weltys erkennen 
ließ. Im „Urprogramm" des Kölner Kreises, 
der kleinen Schrift „Was nun?", drückt 
Welty genauer aus, was diese knappe Formu-
lierung beinhaltet — und was sie ausschließt: 
„Die Wirtschaft (muß) vorbehaltlos auf Be-
darfsdeckung umgeschaltet werden, also 
nicht mehr für den sogenannten freien Markt, 
sondern für den Bedarf arbeiten." Dadurch 
werde erreicht, daß nicht Luxusartikel, son-
dern lebensnotwendige Güter erzeugt wür-
den, ferner: daß ungehemmtes-Gewinnstreben 
und zügelloser Wettbewerb überwunden wür-
den. Kurz: Eine Rückkehr zum kapitalisti-
schen Wirtschaftssystem, das den Interes
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sen 
des Volkes „nicht gerecht geworden" ist, soll 
grundsätzlich unterbunden werden ).
Um so widersprüchlicher erscheint es, daß un-
vermittelt im folgenden Abschnitt das liberale 
Axiom von Neheim-Hüsten wiedererscheint: 
„Freiheit der Person auf wirtschaftlichem und 
Freiheit auf politischem Gebiet hängen eng 
zusammen." Und wiederum wird gefolgert, 
daß die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen 
gestärkt werden müsse.
Die Machtzusammenballung wirtschaftlicher 
Kräfte soll allerdings von vornherein ausge-
schlossen werden, denn sie gefährde die wirt-
schaftliche und politische Freiheit; dem dient 
die Vergesellschaftung der Bergwerke, denn 
„Kohle ist das entscheidende Produkt der ge-
samten deutschen Volkswirtschaft" (Präam-
bel). Diese schon 1946 programmatisch erho-
bene Forderung wird auch auf Wirtschafts-
zweige ausgedehnt, für die sie in Neheim- 
Hüsten noch als „zur Zeit nicht praktisch" 
galt, nämlich auf „die eisen- und stahlerzeu-
gende sowie chemische Großindustrie und die 
Großindustrien mit monopolartigem Charak-
ter" (3. Teil, 2. I.).
Die Forderung als solche ist nicht neu, wohl 
aber wird zum erstenmal angegeben, in wes-
sen Trägerschaft das vergesellschaftete Eigen-
tum übergehen soll: Nach dem „machtvertei-
lenden Prinzip" ist eine „Beteiligung von 
Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Ar-
beitnehmern und Genossenschaften" vorge-
sehen. (2.1.).
Für Unternehmen monopolartigen Charakters 
in anderen Wirtschaftszweigen verlangt das 
Programm eine durch Kartellgesetze gesicher-
te staatliche Kontrolle, durch die gefähr-
liche Machtkonzentrationen verhindert wer-
den (II, 2).
Ein ausführliches Kapitel (III) behandelt die 
„Neugestaltung des Verhältnisses zwischen

47) E. Welty, Was nun?, a. a. O„ S. 26.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betriebe". 
Darunter versteht das Programm die gesetzli-
che Einführung der wirtschaftlichen und so-
zialen Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 
Betrieben, „in denen wegen ihrer Größe das 
Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Un-
ternehmer nicht mehr auf einer persönlichen 
Grundlage beruht“ (3.1). „Durch geeignete 
Maßnahmen soll den Arbeitnehmern eine Be-
teiligung am Ertrage gesichert werden" (3.5).

Wichtige Gesichtspunkte
So wenig das Ahlener Programm aus einem 
Guß erscheint, es hat doch einen Grundge-
danken, der leitmotivisch alle Forderungen 
durchzieht: das sogenannte „machtverteilen-
de Prinzip“. Mit diesem Begriff ist ein Anlie-
gen Adenauers in die Erklärung eingebracht 
worden, das er in seinen „Erinnerungen" in 
die Worte faßt: „Zuviel Macht dürfte sich 
meiner Meinung nach nicht an einer Stelle, 
das heißt in den Händen von Einzelpersonen, 
Gesellschaften, privaten oder öffentlichen Or-
ganisationen konzentrieren." 48)  Im Ahlener 
Programm gibt eine Analyse der deutschen 
Wirtschaft zwischen 1918 und 1945 die histo-
rische Begründung für dieses Grundanliegen: 
Die Zusammenballungen industrieller Unter-
nehmen in der Zeit um 1933, ihr undurch-
schaubarer, unkontrollierbarer Charakter, der 
in der Folgezeit eine De-facto-Umwandlung 
in Staatsbetriebe, einen „getarnten Staatska-
pitalismus" möglich machte — all' diese 
Fakten lassen es als geboten erscheinen, in 
Zukunft jedes Übergewicht an Macht von 
vornherein zu verhindern, sei es bei privaten 
Unternehmen, sei es beim Staat oder den 
Kommunen. Diesem Anliegen sind zugeord-
net: die Kartellgesetze, die Vergesellschaf-
tungen, der Ausbau des Genossenschaftswe-
sens, die Kontrolle des Geld- und Bankwe-
sens, die Förderung des Mittelstandes, die 
Lenkung der Wirtschaft durch Selbstverwal-
tungskörperschaften, in gewissem Sinne 
selbst die Mitbestimmung und die Gewinnbe-
teiligung.
Abschließend gilt es festzustellen: Trotz des 
betont antikapitalistischen Charakters der 
Ahlener Erklärung handelt es sich um kein 
sozialistisches Programm. Zwar wird gefor-
dert:
— die Vergesellschaftung großer Unterneh-
men, aber zugleich soll „vermieden werden, 
daß der private Kapitalismus durch den 
Staatskapitalismus ersetzt wird“;
— „ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitneh-
mer an den grundlegenden Fragen“, aber zu-

48) K. Adenauer, Erinnerungen, a. a. O., S. 55. 



gleich ist „der dringend notwendigen Unter-
nehmerinitiative. .. der erforderliche Spiel-
raum zu belassen'.
Dennoch machten die radikalen Forderungen 
des Programms es bis in die jüngste Zeit zu 
einem umstrittenen Dokument, nicht bloß 
zwischen den Parteien, sondern mehr noch 
zwischen den verschiedenen Gruppen inner-
halb der Union. Besonders ist die Vergesell-
schaftungsforderung Gegenstand des Streites. 
Sie wird zwar von jeder Seite für zeitbedingt 
erklärt: die eine stellt den Programmpunkt 
als geschickten Schachzug gegenüber den Al-
liierten dar, die andere als spontane Forde-
rung der Volksmehrheit, deren Grundgedanke 
auch noch Gültigkeit habe.
Tatsache ist, daß eine mögliche Demontage 
der deutschen Industrie in der Programmdis-
kussion eine wichtige Rolle spielte. Die radi-
kale Änderung der Besitzverhältnisse er-
schien vielen damals als das einzige Mittel, 
derartige Maßnahmen zu verhindern49). An-
dererseits ist es wahr, daß die Vergesell-
schaftungsforderungen mehr waren als ein 
Täuschungsmanöver gegenüber den Besat-
zungsmächten50); sie fanden damals viele 
überzeugte Befürworter auch in der politi-
schen Mitte, da die Erfahrung mit dem Miß-
brauch wirtschaftlicher Macht noch allge-
mein das Bewußtsein prägte 51).

49) Vgl. A. John, In Ahlen gab es zwei Pro-
gramme, a. a. O.
50) Josef Reding („Das Ahlener Programm", in: 
Welt der Arbeit vom 16. 1. 1976) behauptet: „Das 
Ahlener Programm ist damals nur zur Täuschung 
der Besatzungsmächte erfunden worden.“
51) Welty erwähnt in einer 1946 geschriebenen 
Broschüre (Recht und Ordnung im Eigentum, Dül-
men 1947, S. 16): „Viele aus unserem Volk seien 
überzeugt, daß sich die Verhältnisse um so gründ-
licher bessern würden, je rascher und weitgehen-
der der Privatbesitz in Gemeineigentum umge-
wandelt werde.“

52) QA 99—109.
53) A. John, In Ahlen ..., a. a. O.

Ahlener Programm und katholische Soziallehre
Änderung der Besitzverhältnisse
Wie ist das Verhältnis der Ahlener Erklärung 
zur katholischen Soziallehre? Die Präambel 
verlangt eine neue Wirtschaftsordnung, da 
das kapitalistische Wirtschaftssystem versagt 
habe. Dieses Versagen wird als Folge der 
Vermachtung verstanden. — Diese Sicht ent-
spricht der Sozialenzyklika Pius’ XI. Der 
Papst schildert die verhängnisvolle Wand-
lung in der kapitalistischen Wirtschaftsweise 
seit der Zeit Leos XIII. Zwar erklärt er, diese 
Wirtschaftsform sei „als solche nicht zu ver-
dammen”, sie habe aber zu einer „ungeheu-
ren Zusammenballung nicht nur an Kapital, 
sondern an Macht und wirtschaftlicher Herrsch- 

gewalt in den Händen einzelner geführt". 
Zügelloses Gewinnstreben habe dem Wirt-
schaftsleben eine furchtbare Härte gegeben. 
Hinzu komme die gefährliche Verquickung 
des staatlichen und wirtschaftlichen Bereichs. 
— Die Schilderung gipfelt in den Sätzen vom 
„Finanzkapital, das sich überall da zu Hause 
fühlt, wo sich eine Beutefeld auftut" und das 
den „Blutkreislauf des ganzen Wirtschafts-
körpers so beherrsche, „daß niem
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and gegen 
(sein) Geheiß auch nur zu atmen wagen 
kann“ ).
Gegen die Vermachtung der Wirtschaft rich-
ten sich im Ahlener Programm die Pläne der 
Entflechtung in der Grundstoffindustrie wie 
die Vergesellschaftungsforderungen. Die „Än-
derung der Besitzverhältnisse in der Wirt-
schaft", die das Programm verlangt, ist nach 
QA gerechtfertigt, denn „wie die übrigen 
grundlegenden Bestandteile des gesellschaft-
lichen Lebens, so (ist) auch das Eigentum 
nicht umwandelbar".

Subsidiaritätsprinzip
Antonius John bezieht mit Recht auch Ade-
nauers „machtverteilendes Prinzip" auf das 
gesellschaftliche Ordnungsmodell der katho-
lischen Soziallehre. Er schreibt: „Es mag sein, 
daß gewisse Elemente ständestaatlichen Den-
kens in das Programm Eingang fa 53nden." ) 
Besonders deutlich wird das in dem Ab-
schnitt des 3. Teiles, der mit „Planung und 
Lenkung der Wirtschaft" überschrieben ist. 
Zweimal wird hier der Terminus „Körper-
schaften" aus QA verwendet, und zwar in ei-
nem Sinne, der genau dem Modell „berufs-
ständischer Ordnung" in dieser Enzyklika 
entspricht: „Die Planungs- und Lenkungsauf-
gaben sollen von Selbstverwaltungskörper-
schaften der Wirtschaft wahrgenommen wer-
den. In diesen Selbstverwaltungskörperschaf-
ten müssen Unternehmer, Arbeiter und Ver-
braucher gleichberechtigt sein." — Die Dele-
gierung von Eigentum und Lenkung nicht an 
den Staat, sondern Länder, Gemeinden oder 
andere „Körperschaften" ist Ausdruck eines 
der wesentlichsten Sozialprinzipien der ka-
tholischen Gesellschaftslehre, nämlich des. 
Subsidiaritäts- oder Zuständigkeitsprinzips. 
Es dient der Erhaltung der Eigenständigkeit 
des einzelnen und der kleineren gesellschaft-
lichen Zusammenschlüsse. Nach diesem Prin-
zip „verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, 
was die kleineren und untergeordneten Ge-
meinwesen leisten und zum guten Ende füh-
ren können, für die weitere und übergeordne-



te Gemeinschaft in Anspruch zu neh-
men . 54.. ).

Solidaritätsprinzip
Das Subsidiaritätsprinzip, das der Individual-
natur des Menschen und dem Schutz der 
kleinen Kreise zugeordnet ist, wird ergänzt 
durch das Solidaritätsprinzip, das von der So-
zialnatur des Menschen ausgeht und der ge-
sellschaftlichen Verflochtenheit Rechnung 
trägt. Das Solidaritätsprinzip, von Pius XII. 
als „Angelpunkt" der natürlichen Gesell-
schaftsordnung bezeichnet55 ), betrifft die in-
nere Rückbindung der Gemeinschaft nach 
dem Grundsatz: „Einer für alle, alle für ei-
nen."56 ) Die Soziallehre liebt es, nach einem 
biblischen Bild die Gesellschaft als Organis-
mus darzustellen, dessen Glieder aufeinander 
angewiesen und zu einer höheren Ordnung 
verbunden sind. Das verbindende Band ist 
„Liebe“ (QA 90) — in der Politik spricht man 
stattdessen von „Partnerschaft“. So erklärt 
der CDA-Politiker Norbert Blüm: „Die part-
nerschaftliche Grundstimmung ist der origi-
näre Beitrag der CDU zur Sozialreform."57 )

58) Landtagsdrucksachen Nr. 1-109 bis 1-114.
59) Vgl. Bertsch, CDU/CSU demaskiert, a. a. O., 
S. 623.
60) 35. Sitzung des Dt. Bundestages am 8.2. 1950, 
Stenograph. Bericht, S. 1119 ff. u. S. 1125 f.
61) Kontrollratsgesetze Nr. 27, 35 u. 75.
62) Gründungskongreß am 14. 10. 1949 in Mün-
chen.

Im Ahlener Programm kommt der partner-
schaftliche Aspekt in der Mitbestimmungsfor-
derung zum Ausdruck. Das Postulat eines 
Mitwirkens der Arbeitnehmer an der „wirt-
schaftlichen Planung und sozialen Gestaltung 
der Unternehmen ist zwar nicht neu, auf-
schlußreich aber ist die nähere Kennzeich-
nung der Betriebe, für die es gefordert wird, 
nämlich solche Unternehmen, „in denen we-
gen ihrer Größe das Verhältnis zwischen Ar-
beitnehmer und Unternehmer nicht mehr auf 
einer persönlichen Grundlage beruht" — wo 
also das Ideal partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit, wie es die katholische Soziallehre an-
strebt, aufgrund der Betriebsgröße nicht mehr 
gegeben ist. Das „machtverteilende Prinzip" 
hängt also auf das engste mit den Prinzipien 
der Subsidiarität und der Solidarität zusam-
men und gehört damit zu den Grundelemen-
ten der katholischen Soziallehre.
Stärker noch als die Erklärung von Neheim- 
Hüsten ist das Ahlener Programm von Vor-
stellungen der christlichen Gesellschaftslehre 
geprägt: Nach dem Grundsatz „Gemeinwohl 
vor Eigenwohl" greifen die Forderungen tief 
in die bestehende Eigentumsordnung und 
die bisher mit dem Privateigentum verknüpf-
ten Rechte ein. Ziel der vorgesehenen Maß-

54) QA79.
55) Zit. in Muhler, Soziallehre, a. a. O., S. 170.
56) Franz Klüber, Individuum und Gemeinschaft 

in katholischer Sicht, Bückeburg 1963, S. 26.
57) N. Blüm, Erinnerung für die Zukunft, in: So-

ziale Ordnung, Nr. 2 v. 26.2. 1972, S. 3. 

nahmen ist die organische, klassenfreie Ge-
sellschaft.

Das Schicksal des Ahlener Programms
In Konsequenz des Programms befürwortete 
die CDU-Fraktion des (ernannten) Landtages 
von Nordrhein-Westfalen noch im März 1947 
fünf Anträge, die mit einer Mehrheit der 
Stimmen angenommen wurden; und zwar 
werden in enger Anlehnung an den Wortlaut 
des Ahlener Programms Entflechtung und 
Vergesellschaftung von Bergbau, eisenschaf-
fender und chemischer Großindustrie sowie 
wirtschaftliche und soziale Mitbestimmung 
gefordert58 ). Die Anträge stießen bei der Be-
satzungsmacht auf kein Verständnis: Am 
23. August lehnte General Bishop ein Gesetz 
zur Sozialisierung der Kohle ab59 ). Ein Land-
tagsbeschluß im folgenden Jahr wurde von 
der britischen Militärregierung mit der Be-
gründung zurückgewiesen, daß eine solche 
Frage nur von einem gesamtdeutschen Parla-
ment entschieden werden könne.
Nach im Februar 1950 brachte Theodor Blank 
im Bundestag einen Antrag zur Neuordnung 
der Besitzverhältnisse im Kohlenbergbau ein, 
den er mit dem Ahlener Programm begründe-
te60 ). Die Koalitionspartner FDP und DP 
lehnten den Antrag ab, und er geriet als 
„Drucksache Nr. 109" nicht mehr über die 
Verweisung an einen Ausschuß hinaus. Die 
Forderung nach Entflechtung der Konzerne 
blieb auf halbem Wege stecken. Die meisten 
Konzerne wurden zwar entflochten61 ), aber 
bald schlossen sich Großbanken und Konzer-
ne neu zusammen. Die Beratungen über ein 
(Anti-)Kartellgesetz schleppten sich über Jah-
re hin, bis das Gesetz endlich am 27. Juli 1957 
in Kraft trat. Durch zahlreiche Ausnahmere-
gelungen gelockert, hatte es jedoch von An-
fang an Kompromißcharakter.
Einen echten Erfolg stellte das „Gesetz über 
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den 
Betriebsräten und Vorständen des Bergbaues 
und der Eisen und Stahl erzeugenden Indu-
strie" vom 21. Mai 1951 dar. Das Ahlener 
Programm wurde zum Impuls für die soge-
nannte Montan-Mitbestimmung, deren Durch-
setzung der großen Autorität des neugegrün-
deten Deutschen Gewerkschaftsbundes62 ), 
der besonderen Freundschaft des DGB-Vorsit-



zenden Hans Böckler mit Konrad Adenauer, 
nicht zum geringsten Teil aber einem Katho-
likentag (Bochum 31.8.—4.9. 1949) zu ver-
danken war. In Bochum wurde nach einge-
hender und freimütiger Aussprache einstim-
mig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
folgender Beschluß angenommen: „Der 
Mensch steht im Mittelpunkt jeglicher volks-
wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen 
Betrachtung. Das Mitbestimmungsrecht ge-
hört zu dem natürlichen Recht in gottgewoll-
ter Ordnung und ist zu bejahen wie das 
Recht auf Eigentum." Unter dem Einfluß des 
sozialen Katholizismus bekamen die gewerk-
schaftlichen Forderungen einen partnerschaft-
lichen Charakter und sind frei von klassen-
kämpferischen Akzenten63 ). Welchen Einfluß 
damals die katholische Soziallehre hatte, be-
weist Böcklers ausdrückliches Bekenntnis zu 
Teilen der Enzyklika RN und zur Enzyklika 
QA.

”) Vgl.: 1. Gerechtigkeit schafft Frieden. Der 73. 
Deutsche Katholikentag vom 31. 8.—4. 9. 1949 in 
Bochum. Hrsg, vom Generalsekretariat des Zen-
tralkomitees des Dt. Katholikentages, Paderborn 
1949.
M) § 1 der bis Mitte 1966 gültigen Satzung der 
CDA.
65) Rede auf dem Parteitag der CDU Rheinland 
am 3. 12. 1950 in Duisburg, in: Material zu grund- 
satzpol. Abgrenzungsfragen, hrsg. v. d. Konrad- 
Adenauerstiftung, Pol. Akademie Eichholz, H. 25 
u. 26 (Dokumentation), Bonn 1973, S. 54.
66) Parteitagsprotokoll, S. 28.

63) Vgl. Alfred Müller-Armack, Auf dem Weg 
nach Europa. Erinnerungen und Ausblicke, Tübin-
gen 1971, und Gesetzblatt des Wirtschaftsrates 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Nr. 12 vom 
7. 7. 1948.
68) Klaus Hoff, Unter Erhards Führung, in: Die
politische Meinung 7 (1962), H. 78, S. 50—62.

Das Ahlener Programm vermochte, so bleibt 
zurückblickend festzustellen, über einen 
kurzen Zeitraum die Gesellschaftspolitik zu 
beeinflussen. Es stellte den Höhepunkt, aber 
auch den Endpunkt einer Phase dar, in der 
man in der CDU „sozialistische" und christli-
che Leitziele für vereinbar, ja deckungsgleich 
hielt. Im selben Zeitraum aber setzte in der 
Union etwas wie eine ideologische Schwer-
punktverlagerung ein. Die christlich-gewerk-
schaftlichen Kräfte, die für die Aussagen der 
Frühprogramme bestimmend waren, gerieten 
in die Defensive. Die Sozialausschüsse, die 
sich als „soziales Gewissen und soziale Kraft 
der CDU" verstanden64 ), ließen nicht nach, 
die Partei an die Einlösung früherer Forde-
rungen zu erinnern: „Wir haben damals das 
Ahlener Programm nicht als Museumsstück 
geschaffen, sondern dafür, daß es verwirk-
licht wird", erklärte Karl Arnold 1950 65 ). Im 
folgenden Jahr konstatierte er auf dem 2. 
Bundesparteitag der CDU in Karls
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ruhe: „Mir 
kommt es manchmal so vor, als bestehe eine 
gewisse Scheu, sich auf das großangelegte 
Wirtschaftsprogramm zu besinnen, das vor 
mehr als vier Jahren in Ahlen erarbeitet 
worden ist.“ )

4. Düsseldorfer Leitsätze

Vorgeschichte
Als erstes und einziges Programm von über-
geordneter Gültigkeit für CDU und CSU wur-
den am 15. Juli 1949 die Düsseldorfer Leitsät-
ze der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Sie be-
deuten die Darstellung und programmatische 
Absegnung eines bereits erfolgreich begonne-
nen Experimentes, das auf das engste mit der 
Person des späteren Wirtschaftsministers und 
Bundeskanzlers Ludwig Erhard verbunden ist.
Erhard lernte 1941 den Wirtschaftswissen-
schaftler Alfred Müller-Armack kennen. Als 
der Zusammenbruch des nationalsozialisti-
schen Staates vorauszusehen war, arbeitete 
Müller-Armack nach Unterredungen mit Er-
hard, ausgehend von Denkmodellen der 
„Freiburger Schule“, ein Wirtschaftskonzept 
aus, für das er später, in der Auseinanderset-
zung mit der Wirtschaftslenkung der ersten 
Nachkriegsjahre, den Begriff „Soziale Markt-
wirtschaft" prägte. Es handelt sich um eine 
marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaft 
mit einigen „systemfremden" sozialen Kor-
rekturen. Der Staat sucht die Bedingungen 
der vollständigen Konkurrenz zu verwirkli-
chen, indem er sich das Recht der Interven-
tion, etwa gegen marktbeherrschende Unter-
nehmen, vorbehält. (Der Staat hat also nicht 
mehr, wie im Altliberalismus, eine Nacht- 
Wächterfunktion 67)).
Seine Karriere in den folgenden Jahren er-
möglichte es Erhard, dieses Modell in die 
Praxis umzusetzen: Im Sommer 1945 wurde 
er von der amerikanischen Militärregierung 
als Wirtschaftsberater herangezogen. Seit 
Herbst desselben Jahres bayerischer Wirt-
schaftsminister, entwarf er bereits 1946 in ei-
nem Zeitungsartikel das Bild einer Wirt-
schaftsordnung, die durch die klassischen 
Prinzipien der Marktwirtschaft: Wettbewerb 
und freie Preisbildung, gekennzeichnet ist68 ). 
Im September 1947 zum Vorsitzenden des 
Zweizonenwirtschaftsrates ernannt, bereitete 
er auf britisch-amerikanisches Geheiß eine 
Währungsreform vor. Dieser finanztechnische 
Schritt war zugleich als wirtschaftliche Re-
form konzipiert. 1948 berief man Erhard zum 
Direktor der Verwaltung für Wirtschaft. - 
Innerhalb der CDU (der Erhard selbst noch 
nicht angehörte) war der Duisburger Rechts-
anwalt und Notar Franz Etzel ein überzeugter 



Verfechter der Wirtschaftspolitik' Professor 
Erhards. Noch vor der Währungsreform muß-
te Johannes Albers, Gründer und Leiter des 
Wirtschaftsausschusses des Rheinlandes, den 
Vorsitz an Etzel abgeben. Damit verlor der 
Arbeitnehmerflügel der CDU eine seiner ein-
flußreichsten Positionen.
Erhards Konzeption, die er im April 1948 vor 
der Vollversammlung des Wirtschaftsrates 
darlegte, stieß zunächst auf entschiedene Kri-
tik; aber nach scharfen Debatten erlangte 
Ludwig Erhard Vollmacht für seine Pläne. 
Am 20. Juni 1948 wurde die Währungsreform 
durchgeführt. Zehn Tage später ließen Dele-
gierte des 2. Parteikongresses der CDU der 
britischen Zone in Recklinghaüsen sowie 
Adenauer erkennen, so berichtet Erhard, „daß 
sie meiner Wirtschaftspolitik, die ich im 
Frankfurter Wirtschaftsrat eingeleitet hatte, 
zu folgen bereit waren" 69 J. Auf seinen Vor-
schlag hin habe im Februar 1949 ein Kreis 
von Unionspolitikern begonnen, ein Wirt-
schaftsprogramm zu entwerfen. Adenauer 
habe damals erklärt: „Herr Professor Erhard 
hat die Grundprinzipien so klar herausge-
stellt (in einem Referat in Königswinter), daß 
wir, wenn wir den Vortrag schriftlich haben, 
die Leitsätze sehr schnell daraus entnehmen 
können."

7) A. Müller-Armack, Auf dem Weg ..., a. a. O.,
S. 245.
72) Sehr hart formuliert z. B. Nell-Breuning diesen 
Vorwurf: „Ihr Christentum hat die CDU restlos 
ausgeschwitzt und ist zu einer treuen Kapitali-
stenpartei geworden" (in: P. J. Bock [Hrsg.], Im 
Prinzip sozial. Die großen Parteien und ihre Ar-
beitnehmer, Hannover 1976, S. 64).

Am 15. Juli 1949 eröffnete die CDU den ersten 
Bundestagswahlkampf mit der Verkündung 
der „Düsseldorfer Leitsätze". Die Wahl 
brachte der Union eine knappe relative 
Mehrheit der Stimmen. Nach einer lebhaften 
Diskussion, in der zwischen’Adenauer, Strauß 
und Erhard Übereinstimmung herrschte, wur-
de ein Zusammengehen mit den Sozialdemo-
kraten abgelehnt. Zu den Koalitionsgesprä-
chen mit der FDP lud Adenauer den Arbeit-
nehmerflügel seiner Partei nicht ein.
Erhard faßte den Wahlerfolg von 1949 als 
„ein eindeutiges Votum für meine Politik und 
meine Person" auf. Er zitierte noch 1975 
Franz Etzel: „Wir haben, wenn ich es glatt 
heraussagen darf, ja gar keine Wirtschaftspo-
litik der CDU, sondern die Wirtschaftspolitik 
von Professor Erhard gemacht, und von der 
Union her haben wir sie sanktioniert." 70 ) In 
der Tat ist das, was in den Düsseldorfer Leit-
sätzen dargestellt wird, die Soziale Markt-
wirtschaft Ludwig Erhards, dem Müller-Ar- 
mack bescheinigt: „Die Grundposition, in der 
er sich in allen Phasen seines Lebens treu 
blieb, war die eines dem Wettbewerbsgedan-
ken verpflichteten liberalen Wirtschaftspoliti- 
69) L. Erhard, Was uns trennte, was uns einte. 
Konrad Adenauer und seine Republik, in: DZ 
Nr. 53 v. 26. 12. 1975, S. 3 u. 4.

I Erhard, Was uns trennte ..., a. a. O.

kers." 71 ) Nicht Erhard trat in die Doktrin 
der Union ein, sondern sie paßte sich seinem 
Kurs an. Daher beginnt, trotz einiger An-
knüpfungen an das Ahlener Programm, mit 
den Düsseldorfer Leitsätzen ein neuer politi-
scher Stil der CDU.

Inhalt
Die Düsseldorfer Leitsätze zeichnen sich for-
mal und inhaltlich durch größere Einheitlich-
keit aus als das Ahlener Programm. Sie sind 
in vier Teile gegliedert: Ein einleitendes Ka-
pitel stellt den Tiefpunkt der deutschen Wirt-
schaft vor der Geldreform dar und die funda-
mentale Wende, die der Währungsschnitt ge-
bracht habe.
Der zweite Teil erläutert in allgemeinver-
ständlicher Form die Prinzipien der „Sozialen 
Marktwirtschaft" als „wesentlichen Impuls“ 
dieses Umschwungs.
Den umfangreichsten Teil stellen die eigentli-
chen Leitsätze zur Verwirklichung der Sozia-
len Marktwirtschaft, eine Auflistung der not-
wendigsten Maßnahmen in Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Außenpolitik, dar. Das Programm 
wird abgeschlossen durch ein Bekenntnis zur 
„echten Freiheit", die die Soziale Marktwirt-
schaft gewährleisten soll.
Die Präambel der Düsseldorfer Leitsätze 
nimmt bereits zu einem Vorwurf StellUng, 
der bis heute immer wieder gegen die Wirt-
schaftspolitik der CDU erhoben wird, näm-
lich: sie „führe zurück zu kapitalistischen 
Formen und zu altem Liberalismus unsozia-
ler, monopoli 72stischer Prägung“ ). Der Ein-
wand wird als unberechtigt zurückgewiesen: 
„Nichts liegt der CDU ferner als ein solcher 
Weg. Aufbauend auf dem Ahlener Programm 
erstrebt sie die Soziale Marktwirtschaft." 
Noch zweimal erfolgt im Text ein Rückver-
weis auf „Ahlen": Die „eigentumsrechtlichen 
und gesellschaftspolitischen Grundsätze des 
Ahlener Programms werden anerkannt", und: 
„Die von uns geforderte Wirtschaftsordnung 
(führt) neben den im Ahlener Programm ge-
nannten Mitteln zu wahrer Wirtschaftsde-
mokratie." Darüber hinaus gibt es jedoch 
zwischen beiden Programmen wenig Gemein-
samkeit.
Was in den Düsseldorfer Leitsätzen darge-
stellt wird, ist kein eigentlich politisches Pro-



gramm, sondern ein Wirtschaftssystem: „Die 
.Soziale Marktwirtschaft- ist die sozial ge-
bundene Verfassung der gewerblichen Wirt-
schaft, in der die Leistung freier und tüchti-
ger Menschen in eine Ordnung gebracht 
wird, die ein Höchstmaß von wirtschaftli-
chem Nutzen und sozialer Gerechtigkeit für 
alle erbringt. Diese Ordnung wird geschaffen 
durch Freiheit und Bindung."

Die Darlegung kreist um die Marktsituation, 
wie sie sich für den produzierenden Unter-
nehmer darstellt. Der Wettbewerb ist zum 
konstitutiven Prinzip erhoben; wer richtig 
plant, wird durch Erfolg „belohnt", wer 
falsch plant, wird durch Verlust „bestraft". 
Dem „Erzeuger" steht der „Verbraucher" ge-
genüber; keine Lenkung und Planung be- 
schänkt die Produktion und den Absatz des 
einen, die Konsumfreiheit des anderen. Die 
Soziale Marktwirtschaft stellt sich grundsätz-
lich in „scharfen Gegensatz zum System der 

'Planwirtschaft... ganz gleich, ob in ihr die 
Lenkungsstellen zentral oder dezentral, staat-
lich oder selbstverwaltungsmäßig organisiert 
sind". Andererseits, wenn auch mit weniger 
Schärfe, steht die neue Wirtschaftsform in 
Gegensatz „zur sogenannten .freien Wirt-
schaft' liberalistischer Prägung". Das will be-
sagen, daß sich der Staat in „elastischer An-
passung an die Marktbeobachtung" einen be-
hutsamen Interventionismus vorbehält.

Die „soziale Bindung" dieses Systems ist 
schwer begreiflich zu machen. Sie besteht 
darin, das Volk vor extremen Auswüchsen 
der liberalistischen Wirtschaft zu schützen. 
Diesem Zweck dient die wiederholt (sieben-
mal) geforderte Monopolkontrolle; ein Kar-
tellgesetz soll Sicherheit gegen monopolisti-
sche Vermachtung geben. Dabei ist nicht 
mehr die Absicht ausschlaggebend, die Ver-
bindung wirtschaftlicher und politischer 
Macht zu verhindern, sondern es geht um die 
Sicherung des reinen Wettbewerbs. 'Für das 
Wettbewerbsprinzip, in dem die Unternehmer 
„ihr Daseinsrecht.. . beweisen" müssen, und 
das „vielen Tüchtigen Eigentum" verschaffen 
soll, werden keine ethischen Begründungen 
genannt; sein Erfolg ist seine Rechtfertigung. 
Ziel der Sozialen Marktwirtschaft soll — hier 
wird bewußt ein Terminus vorhergehender 
Programme wiederaufgenommen — die „Be-
darfsdeckung" des ganzen Volkes sein. (Erin-
nert man sich freilich, daß für den Kölner 
Gründungskreis „Bedarfsdeckung" Herstel-
lung des Notwendigen und Abstinenz von 
reinen Luxusgütern bedeutete, so wird eben 
an der Verwendung dieses Begriffes eine ver-
änderte Wertordnung deutlich).

Von den „Mitteln" des Ahlener Programms, 
neben die gleichberechtigt die neue Wirt-
schaftsordnung tritt, wird die Vergesellschaf-
tung zwar nicht grundsätzlich abgelehnt. Sie 
soll bejaht werden, „wenn sie wirtschaft-
lich zweckmäßig, betriebstechnisch möglich 
und politisch notwendig" ist; wegen ihrer 
Unverträglichkeit mit der Wettbewerbswirt-
schaft erkennen ihr die Leitsätze jedoch nur 
„eine nachgeordnete Bedeutung" zu.
Das Problem des gerechten Lohns — in der 
älteren Programmatik nur von den Kölner 
Leitsätzen aufgenommen — zeigt hier ganz 
andere Aspekte. Es geht nicht mehr um den 
Familienlohn als Grundforderung, sondern 
um „Leistungslohn und Lohnerhöhungen im 
Rahmen marktwirtschaftlich richtiger Preise", 
denn „sie erhöhen Kaufkraft und Nachfrage".

Düsseldorfer Leitsätze und katholische Sozi-
allehre
Beherrscht von neoliberalem Gedankengut, 
enthält das Programm noch Spuren katholi-
schen Harmoniedenkens in der Forderung: 
„Eine gerechte Verteilung der wirtschaftli-
chen Erträge und eine soziale Gesetzgebung 
müssen aus den vermögenslosen Schichten 
unseres Volkes in großem Umfange besitzen-
de Eigentümer machen." In ähnlicher Weise 
forderten die Päpste im Dienst einer „Entpro- 
letarisierung des Proletariats" eine gerechte-
re Verteilung der Erdengüter und eine breite 
Streuung des Eigentums73 ). Von dieser For-
derung abgesehen, hat das Programm jedoch 
einen anderen Geist als die katholische Sozi-
allehre, einen anderen Geist auch als die frü-
heren Programme der Union. Am deutlichsten 
wird das in der Stellung des Menschen. Die 
katholische Soziallehre erkennt ihm eine ein-
malige Würde als Ebenbild Gottes zu: „Keine 
Gewalt darf sich ungestraft an der 

74

Würde 
des Menschen vergreifen, da doch Gott selbst 
mit großer Achtung. . . über ihn verfügt", 
schreibt Leo XIII. ).

73) QA 59 ff; RN 35.
74) RN 32; vgl. Weish. 12, 18.

Um die „Würde" des Menschen ging es auch 
in den früheren Parteiprogrammen; ihr dien-
ten die Forderungen nach einer gerechteren 
und sozialeren Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung, nach mehr Mitsprache und 
Mitverantwortung. Gewiß sollte es auch die 
Aufgabe der Düsseldorfer Leitsätze sein, dem 
Menschen zu dienen. Aber was hat der 
Mensch in diesem Grundsatzprogramm der 
Sozialen Marktwirtschaft noch mit dem 
christlichen Menschenbild zu tun? Hier ist 
der Mensch Arbeitsmarktpartei, er ist „Erzeu-



ger“ oder „Verbraucher". In erster Linie geht 
es um den „Tüchtigen", der in die Arena des 
Leistungskampfes „bei gleichen Chancen" 
(sind sie wirklich gegeben?) und „fairen 
Wettkampfbedingungen in freier Konkurrenz" 
gerufen wird. Dieser Mensch ist „frei“ — in 
der Berufswahl, der Verfügung über sein Ei-
gentum, er darf Gewerbefreiheit, Konsumfrei-
heit und Freizügigkeit beanspruchen. Ihm 
fehlt dagegen das Merkmal, das in christli-
chem Verständnis den Kern der Freiheit aus-
macht, nämlich die bejahte Bindung. In dem 
Programm ist der Mensch grundsätzlich ein 
einzelner. Wenn aber nur von Rechten und 
Freiheiten des Individuums die Rede ist, so 
bedeutet das ein Herausrücken aus der Mitte 
und damit eine liberalistische Einseitigkeit.
Der Gemeinwohlbegriff korrespondiert die-
sem Menschenbild: Die in den Leitsätzen ge-
nannte „Wohlfahrt... des ganzen Volkes" 
besteht im „Höchstmaß von wirtschaftlichem 
Nutzen und sozialer Gerechtigkeit für alle". 
Näher betrachtet, hat er eine vorwiegend ma-
terielle Bedeutung, entsprechend dem späte-
ren Wahlslogan Erhards: „Wohlstand für 
alle“. Der christliche Gemeinwohlbegriff ent-
spricht dem christlichen Menschenbild, in 
dem ein starker Schutz gegen einseitige Fehl-
urteile liegt: Das Gemeinwohl schließt eben-
sosehr einen einseitigen Individualismus als 
auch einen einebnenden Kollektivismus aus; 
es bezieht sich auf den Menschen in seiner 
Ganzheit. Widerstreitet das Wohl des einzel-
nen dem Gemeinwohl, so muß das private In-
teresse dem der Gesamtheit weichen 75). Die 
Unvereinbarkeit des katholischen und des li-
beralen Gemeinwohlbegriffs zeigt sich in der 
Umkehrung der Reihenfolge: Nach liberalem 
Verständnis wird das Wohl der Gemeinschaft 
(verstanden als Summe der Privatwohle) er-
reicht, indem jeder sein Eigeninteresse ver-
folgt — eben dies bezweckt der Leistungs-
wettbewerb der „Tüchtigen", zu dem das 
neue Wirtschaftsprogramm aufruft.
Die Düsseldorfer Leitsätze werden also einer 
Grundforderung der katholischen Soziallehre: 
das Ziel der Wirtschaft müsse dem Ziel des 
Menschen als geistig-leiblich-sittlichem We-
sen zugeordnet sein, nicht gerecht; ihr 
Schwergewicht liegt auf dem technischen 
Prinzip der Wettbewerbswirtschaft. Die Ziel-
setzung geht nicht über die Effektivität hin- 
aus, von der offenbar erwartet wird, daß sie 
von selbst das größte Glück der größten Zahl 
bewirken werde. Ist das System scheinbar 
ethisch wertneutral, so hat doch eine neolibe-
rale Wirtschaftsordnung die Tendenz, einer

75) Vgl.; s. th. I, q. 60, a. 5.

liberalen Wertordnung, die mit der christli-
chen unvereinbar ist, zum Siege zu verhel-
fen 76 ). Kurz: in den Düsseldorfer Leitsätzen 
ist der Einfluß der christlichen Soziallehre 
nahezu gänzlich abgestreift; wir haben es mit 
einem neoliberalen Wirtschaftsprogramm zu 
tun.

Der neue Kurs
Die Sozialausschüsse stimmten den Düssel-
dorfer Leitsätzen nur unter dem Vorbehalt 
zu, daß die soziale Steuerung, die das Pro-
gramm vorsieht, tasächlich wirksam werde 
und dem Leistungserfolg auch die Gerech-
tigkeit in der Verteilung entspreche 77).  Die 
Soziale Marktwirtschaft wird also nicht 
grundsätzlich abgelehnt. Denn bei gemein-
wohlgerechter Bindung, wie sie die Leit-
sätze proklamieren, ist „ein richtig verfaß-
ter Markt jeder anderen Wirtschaftsverfas-
sung überlegen 78" ).  Aber eben der Ge-
sichtspunkt der gesellschaftlichen Gebunden-
heit blieb in der Praxis allzu sehr auf der 
Strecke; der Grundwert der Solidarität kam 
in der neuen Wirtschaftspolitik zu kurz. Was 
dem Düsseldorfer Programm folgte, war eine 
vorwiegend liberale bis liberalistische Poli-
tik. Unbestreitbar verhalf sie der Bundesrepu-
blik zu einem raschen Wiederaufbau. Der 
wirtschaftliche Erfolg ermöglichte die Bewäl-
tigung innenpolitischer Probleme der Nach-
kriegszeit, wie die Integrierung von etwa 
zehn Millionen Flüchtlingen und Vertriebe-
nen.
Die Wirtschaftsordnung, die Erhard schuf, 
war der Rahmen, in dem sich Initiative und 
Leistungsbereitschaft in erstaunlichem Maße 
entfalteten. Als organisatorische Schwäche er-
wies sich allerdings, daß die vorgesehenen 
Steuerungsprinzipien zunehmend vernachläs-
sigt wurden. Es läßt sich nicht leugnen, daß 
dieses Konzept die Eigentümer der Produk-
tionsmittel bevorzugte, ohne daß nach Ab-
schluß der Aufbauphase Maßnahmen zu einer 
Korrektur ergriffen wurden. *

76) Wie die Erfahrung lehrt — vom bloßen Kon-
sumdenken bis zu schroff individualistischen Posi-
tionen in der Diskussion über den Schutz des 
menschlichen Lebens: „Der Kapitalismus hat eine 
ungeheure Steigerung der Leistungskraft unserer 
Volkswirtschaft gebracht. Aber er hat die Gefahr 
entwickelt, sich zum Herrscher über unsere Wer-
te aufzuwerfen, anstatt ihnen zu dienen“ (R. v. 
Weizsäcker, Grundsatzreferat des Ev. Arbeitskrei-
ses der CDU/CSU am 6. 3. 1976, unkorr. Man.).
77) Jürgen Rosorius, CDU auf dem Diskussions-
stand von Ahlen, in: Soziale Ordnung, Nr. 6—8 v. 
30. 8. 1973, S. 16.
78) So urteilt Nell-Breuning (Art „Marktwirt-
schaft“, in: Wörterbuch der Politik, Freiburg 1958;
„Zur Wirtschaftsordnung", S. 42).



Ahlen — Düsseldorf

Während die Gründungsprogramme nur noch 
selten Erwähnung finden, ist es in der politi-
schen Kontroverse üblich geworden, das Ah- 
lener Programm und die Düsseldorfer Leitsät-
ze gegeneinander auszuspielen als das nicht 
eingelöste Versprechen eines sozialeren An-
fangs gegen die programmatische Festlegung 
auf einen restaurierten Kapitalismus.

Neuralgischer Punkt der CDU blieb das Ah- 
lener Programm besonders in der innerpartei-
lichen Diskussion. Während sich ein Teil der 
Union entschlossen vom sozialreformerischen 
Kurs der Gründer abwandte und das Pro-
gramm als „Jugendsünde" abtat79 ), glaubten 
viele Mitglieder, sich mit dem Hinweis auf 
die historische und regionale Begrenztheit 
oder bereits eingelöste Forderungen von die-
sem Frühprogramm distanzieren zu müs-
sen 80 ). Für die Sozialausschüsse dagegen ist 
dieses Frühprogramm nach wie vor aktuell. 
Zwar würde die CDA heute vorsichtiger bei 
den Forderungen nach einer Vergesellschaf-
tung sein und gesteht insofern dem Pro-

79) So Gerstenmaier 1958, zit. in: Soziale Ordnung 
28 (1975) Nr. 7 v. 30. 1. 1975, S. 3.
80) Rainer Barzel: „Wer es nachliest — es galt 
übrigens nur für die britische Zone —, wird leicht 
feststellen, daß dieses Programm weitgehend ver-
wirklicht ist“ (Die gesellschaftspol. Zielsetzung 
der CDU, in: Studien und Berichte der Kath. Aka-
demie in Bayern, hrsg. v. Karl Forster, H. 31, 
Würzburg 1965, S. 94).

81) Norbert Blüm am 25. 2. 1977 im NDR.
82) So Kurt Biedenkopf in seiner schon von 
Wahlkampf geprägten Rede am 8. 11. 1975 in 
Oberhausen.
83) So z. B. ausdrücklich in Kiel und Bremen. Die
Bremer konstituierten sich unter dem Namen 
„Bremer Demokratische Volkspartei“, die Schles-
wig-Holsteiner am 4. 1. 1946 als „Demokratische
Union". Vgl. Dokumentation, a. a. O., S. 23 ff., U 
Wieck, Entstehung der CDU, a. a. O.

gramm eine gewisse historische Bedingtheit
zu; als unaufgebbar betrachtet sie jedoch das
„machtverteilende Prinzip". Und sie beruft
sich dabei auf die christliche Gesellschafts-
leh 81re ).
Es fehlte in der Partei nicht an Harmonisie-
rungsversuchen, die das Ahlener Programm
und die Düsseldorfer Leitsätze als zwei Sei-
ten derselben Medaille, nämlich der einen
christlich-demokratischen Gesellschaftspoli-
tik, darstellen82 ). Die empfindliche Reaktion
einiger Unionspolitiker auf die Rede des da-
maligen Generalsekretärs Biedenkopf im De-
zember 1973 vor der Katholischen Akademie 
Bayern — eine Rede, in der er erklärte, beide 
Frühprogramme hätten auch heute Gültigkeit 
für die Partei — bewies jedoch, daß es sich, 
nach Biedenkopfs eigenen Worten, um einen 
bisher „nicht gelösten politischen Konflikt“ 
innerhalb der CDU handelt. Es geht um den 
Konflikt zwischen zwei Weltanschauungen, 
die darin rivalisieren, die Gesellschaftspolitik 
der Union auf ihre Prinzipien festzulegen: auf 
die christliche Soziallehre oder den Neolibe-
ralismus.

Eine Weltanschauungspartei?

Zusammenfassung und Ausblick
Daß die CDU sich von einer Weltanschau-
ungspartei in eine Partei des bürgerlichen In-
teressenpluralismus verwandelte, hatte viel-
fältige Gründe, von denen die wesentlichen 
kurz zusammengafaßt werden sollen:
1) Die alten Besitz- und Ordnungsstrukturen 
erwiesen sich als hartnäckiger, als die Grün-
der der Union in der Phase des Neubeginns 
angenommen hatten.
2) Zu viel Energie, die für einen großen neu-
en Wurf notwendig gewesen wäre, wurde 
durch elementare Probleme und Nöte der 
Nachkriegszeit und Auseinandersetzungen 
mit den Siegermächten gebunden.
3) Das Wiedererstehen der Sozialdemokratie 
in alter Form führte ihr einen großen Teil der 
Wählerschaft zu, die potentielle Anhänger ei-
ner Partei der Arbeit gewesen wären. Umge-
kehrt erreichte die Sammlung auf sozialisti-
scher Seite, daß die CDU gegen den Willen 

ihrer Gründer zur Erbin konservativer Inter-
essen verschiedener Provenienz wurde.
4) Der Parteizusammenschluß auf Reichsebe-
ne brachte mit den norddeutschen Verbänden 
ein starkes konservatives und liberales Ele-
ment in die Partei ein. Die Mitglieder der 
norddeutschen Gruppen gehörten vor 1933 zu-
meist konservativen Splitterparteien (DNVP, 
dem Christlich-Sozialen Volksdienst, der DVP 
und der DDP) an. Im nördlichen Raum er-
streckte sich der Einfluß der neuen Partei 
kaum auf die Arbeiterschaft, ja kaum auf 
evangelisch-kirchliche Kreise. In Schleswig- 
Holstein fand sich erst im Februar 1946 eine 
Mehrheit zur Übernahme des Wortes „christ-
lich" in den Parteinamen bereit. Das Konzept 
der meisten norddeutschen Gründungskreise 
war die Bildung einer Sammlungspartei aller 
demokratischen Kräfte „rechts von der Sozi-
alde 83mokratie" ).



5) Schließlich legten die Mehrheitsverhältnis-
se ein Bündnis mit der Deutschen Partei und 
den Freien Demokraten nahe. Ein Festhalten 
am ursprünglichen Sozialismuskonzept hätte 
aber Koalitions- und Mehrheitschancen zu-
nichte gemacht
So schritt die Entwicklung der Partei über 
die Frühprogramme hinweg. Für die sozialre-
formerischen Kräfte der Gründergeneration 
war diese Tendenzwende schwer mitzuvoll-
ziehen. Im Walberberger Kreis habe man Ge-
spräche über die kommende Neuordnung ge-
führt und abzuschätzen gesucht, wie man 
dem Marxismus entgegentreten könne, er-
klärte Welty, „aber wir haben nicht geahnt, 
daß der Liberalismus seine Geschütze unter 
den selbstverschuldeten Trümmern wieder 
hervorbuddeln, neu aufprotzen und aus a

84
llen 

Rohren unser Volk beschießen würde ). Das 
Auftreten Erhards bezeichnet den Sieg des 
liberalen über den sozialen Flügel. Die von 
ihm eingeleitete und durch die Düsseldorfer 
Leitsätze parteioffiziell gewordene Politik der 
Sozialen Marktwirtschaft appellierte nicht 
vergebens an den Eigennutz; ihr offensichtli-
cher Erfolg ließ den im christlichen Solidaris-
mus verwurzelten Vorstellungen von der So-
zialnatur des Eigentums und der Arbeit keine 
Chance, sich durchzusetzen. Die Wirtschafts-
politik ging in die Hände liberal gesinnter 
Kräfte der Partei über; dem Arbeitnehmerflü-
gel wurde die Sozialpolitik im engeren Sinne 
zugestanden. Da aber der politische Schwer-
punkt auf der Wirtschaftspolitik lag, geriet 
der „linke" Flügel notwendig in die Defensive. 
Auch schien die liberale Scheu vor Ideolo-
gien und „auferlegter Sinngebung persönli-
chen Daseins“ 85)  die Christdemokraten er-
griffen zu haben. Die abnehmende Bereit-
schaft der Union, konsequent christliche Ziel-
vorstellungen zu vertreten, und die gleichzei-
tige Annäherung an christlich-soziale Werte 
in den Programmen anderer Parteien 86 ) ließ 
es nicht mehr selbstverständlich erscheinen, 
daß sich der soziale Katholizismus bei der 
CDU engagiert. Es gab bereits von Anfang an 
eine Gruppe sozialdemokratischer Politiker,

84) E. Welty, Ein „Nicht" übersehen? Eine Ant-
wort an Dr. A. Lotz, in: Die neue Ordnung 2 
(1948) H. 5, S. 446.
85) Freiburger Thesen der FDP von 1971.

86) Nell-Breuning nannte das Godesberger Pro-
gramm der SPD wiederholt „ein kurzgefaßtes 
Kompendium der katholischen Soziallehre". Er 
schreibt allerdings auch: „Ich habe nicht gesagt, 
da die Partei das Godesberger Programm berück-
sichtigt“ (Katholische Soziallehre wieder gefragt, 
pipRuhrwort Nr- 41 v. 12. 10. 1974, S. 1). über die 

P urteilt er in demselben Aufsatz, sie habe sich 
"gemausert“ — nämlich durch Annäherung an die 
Katholische Soziallehre. 

die für ihre politische Praxis aus der katholi-
schen Soziallehre Impulse erhielten, während 
ein Teil sozial engagierter Katholiken durch 
den Liberalisierungskurs zur Abwanderung 
aus der Union veranlaßt wurde.
An die Stelle weltanschaulicher Programme 
trat in der CDU pragmatisches Taktieren. Die 
Partei stellte sich in ihren Äußerungen auf 
die jeweils anliegenden Probleme ein und 
kehrte weltanschaulich akzentuierte Ansprü-
che nur mehr oder weniger formelhaft her-
vor, wo es aus regierungs- oder wahltakti-
schen Gründen sinnvoll erschien. Bei einer 
solchen Entwicklung war es nur konsequent, 
daß Neuansätze der christlichen Soziallehre 
in der offiziellen Parteilinie der CDU keiner-
lei Resonanz mehr fanden. Dabei gibt es seit 
Johannnes XXIII. bemerkenswerte Akzent-
verschiebungen. In den Bereichen Eigentum 
und Arbeit fällt z. B. die nachdrückliche Beto-
nung auf, daß das primäre Naturrecht auf Ei-
gentum den „Gemeingebrauch" 87betreffe ), 
sowie der Vorzug, der dem persönlichen Fak-
tor Arbeit vor dem nur instrumentalen Kapi-
tal gegeben wird887). Unionspolitiker, die am 
neueren Stand der Soziallehre orientiert sind, 
nehmen in ihrer Partei eine Außenseiterfunk-
tion ein und werden 
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als .Linksabweichler' 

empfunden ).

87) MM 113—121.
88) Ansprache Pauls VI. vor der Internationalen 
Arbeitsorganisation am 10. 6. 1969: „... Vorrang 
der menschlichen Arbeit vor den übrigen Fakto-
ren des Wirtschaftslebens, die nur werkzeuglicher 
Art sind ..."
89) Etwa die Gruppe um Norbert Blüm während 
der Mitbestimmungsdiskussion 1976.
90) Fritz Brickwedde, Was die Junge Union denkt 
und kritisiert, in: Die politische Meinung 19 
(1974), Nr. 156, S. 61—66.

Wahrscheinlich brachte erst die Auseinan-
dersetzung um die Rede Biedenkopfs vor der 
Katholischen Akademie Bayern Teilen der 
Union ein theoretisches Defizit zum Bewußt-
sein. Besonders in der Parteijugend wurde 
die Forderung laut, die CDU müsse vom rei-
nen Pragmatismus loskommen und auf der 
Grundlage des christlichen Menschenbildes 
und allgemeiner humaner Grundwerte ihre 
Konzeption neu festlegen90 ). Die Junge 
Union und die Christlich Demokratische Ar-
beitnehmerschaft sind es, die nach 25 Jahren 
wieder die Brücke zu den Frühprogrammen 
geschlagen haben.
Inzwischen hat eine Kommission unter dem 
Vorsitz Richard v. Weizsäckers seit 1971 ein 
neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Schon 
ein Jahr zuvor kam eine deutsche Wochen-
zeitung zu dem Zwischenergebnis: „Seit lan-
gem hat sich die CDU nicht mehr in solcher 



Weise christlich definiert." Die Kommission 
gestehe ein, die Soziale Marktwirtschaft habe 
„Erwartungen 
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nicht eingelöst, die über den 

materiellen Wohlstand hinausgehen" ). Das 
Programm bekennt sich wieder zu Gott als 
dem Grund von Sinn und Sein. Es setzt große 
Erwartungen auf ein neues Unternehmens-
recht, durch das ein partnerschaftliches Zu-
sammenwirken von Arbeitnehmern und Kapi-
taleignern angestrebt werden soll 92 ). Unter 
91) L. Herrmann, Ein Kompendium voll ewiger 
Wahrheiten, DZ Nr. 19 v. 7. 5. 1976, S. 4.

der Voraussetzung, daß es der Grundsatz-
kommission gelingt, die Parteimehrheit wirk-
lich für ihr Konzept zu gewinnen, scheint die 
CDU den Wettbewerb mit den Christen ande-
rer Parteien akzeptieren zu wollen. Weizsäk- 
ker erklärt: „Der Parteiname ist keine Mono-
polanmeldung gegen andere, sondern An-
spruch an uns 93 selbst.“ ) 

92) Freiheit kann nur in Solidarität erreicht wer-
den. Entwurf für ein CDU-Grundsatzprogramm, in: 
Soziale Ordnung Nr. 4 von 3. 6. 1976, 29. Jg., S. 8.
93) Weizsäcker, Grundsatzreferat, a. a. O.



Konrad Repgen: Pius XI. zwischen Stalin, Mussolini und Hitler. Zur vatikani-
schen Konkordatspolitik der Zwischenkriegszeit
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 39/79, S. 3—23

Die römischen Päpste des 20. Jahrhunderts treiben keine Macht-, wohl aber Außenpolitik. 
Ein wesentlicher Teil davon gilt dem Abschluß und der Ausführung von bilateralen 
Verträgen (Konkordate), in denen das Staat-Kirche-Verhältnis rechtlich geregelt wird. 
Besonders viele Konkordate hat Pius XI. (1922—1939) abgeschlossen; er hat sie ohne 
Rücksicht auf die innere Staatsform der Vertragspartner angestrebt. Zweck der Konkor-
date war die Optimierung der Seelsorgebedingungen, Mittel dazu die völkerrechtliche 
Garantie der institutioneilen Unabhängigkeit der Kirche. Im totalitären System bedeutete 
dies einen normativen sowie (wenn der Vertrag richtig vollzogen wurde) einen fakti-
schen Verzicht des Regimes auf Eingliederung und Unterordnung der sozialen Großgruppe 
und Institution Kirche.
Unter diesem pastoralen Aspekt waren die von Stalin erreichbaren Konzessionen zu 
gering, so daß die vatikanisch-sowjetrussischen Verhandlungen im Dezember 1927 ab-
gebrochen wurden. Dagegen konnte die Kirche in ihren Verträgen mit Mussolinis 
Italien (1929) und Hitlers Deutschland (1933) so viel eigenes Selbst durchsetzen, daß 
diese — von der Kirche her gesehen — zwar nicht idealen, aber best-erreichbaren Ver-
tragsabschlüsse verantwortet werden konnten. Die Lateranverträge und das Reichs-
konkordat hoben den Gegensatz zwischen den Regimen mit ihren Zielen und der Kirche 
mit ihren anderen Zielen nicht auf; trotz der Konkordate hat es in beiden Ländern 
schwere Auseinandersetzungen gegeben, die aber fundamentale Unterschiede aufwiesen:
— In Italien ging es nie um Leben und Tod der Kirche. Trotz der Krisen von 1931 und 
1938 konnte die Kirche hier ihre unabhängige Position in starkem Maße wahren. Dieses 
Faktum ist vielleicht der wesentlichste Grund dafür, daß Mussolinis Regime nicht unein-
geschränkt „totalitär" geworden ist.
— Anders in Deutschland. Das Reichskonkordat war jedoch der vertragsrechtliche Aus-
druck der Nicht-Anpassung, der Nicht-Gleichschaltung der katholischen Kirche im 
Dritten Reich. Es konnte selbstverständlich den Kirchenkampf nicht verhindern, zwang 
das Regime aber, diesen in der für den Katholizismus günstigsten und für Hitler ungün-
stigsten Form führen zu müssen, als permanente Rechtsverletzung, die als solche in der 
Enzyklika „Mit brennender Sorge" (1937) vor der Weltöffentlichkeit angeprangert worden 
ist. Das Reichskonkordat war also ein nützliches Verteidigungsinstrument und trug dazu 
bei, daß die Kirchlichkeit der deutschen Katholiken auch im Dritten Reich intakt blieb 
und die Großgruppe Katholizismus daher mehr Resistenz bewahren und entfalten 
konnte als irgendeine andere Großgruppe in Deutschland.
Die Kirche wollte also auch im totalitären System Kirche bleiben. Indem sie das wollte 
und indem ihr das gelang, zeigt sich, daß eine (wie heute in Polen) intakte Kirche der 
offenbar bestmögliche und manchmal sogar der einzige Schutz der Menschen in tota-
litären Regimen ist.

Käthe Seidel: Arbeit und Eigentum in der katholischen Soziallehre und in der 
frühen Programmatik der CDU
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 39/79, S. 24—46

Als sich in den Monaten nach Kriegsende die ersten Parteigruppen etablierten, die sich 
entschlossen, ein „C" in ihrem Namen zu führen — als Bekenntnis zu ihrer Bindung an 
christliche Werte —, bot sich als ein relativ geschlossenes Konzept sozial- und wirt-
schaftspolitischer Grundsätze die katholische Soziallehre an. Insbesondere war es das 
stark sozialreformerische Rundschreiben Pius XL’ „Quadragesimo anno", das die Früh-
programme der neuen Partei beeinflußte. Hinzu kam, daß der aktive Kern der Gründer-
kreise sich vorwiegend aus der christlichen Arbeiterbewegung rekrutierte, so daß man 
sagen kann: „Die CDU ist gewissermaßen auf der Linken entstanden" (Alfred Grosser). 
Die verschiedenen Gründerkreise schufen sich Programme, die von „christlichem 
Sozialismus" geprägt waren. Als Höhepunkt der frühen Programmatik gilt allgemein 
das Ahlener Programm, das in den innerparteilichen Auseinandersetzungen Mitte der 
siebziger Jahre zu neuer Aktualität gelangte. Die Sozialausschüsse der CDU bekennen 
sich auch heute noch zu den Grundgedanken der Erklärung von 1947, während andere 
Unionspolitiker sich von ihr distanzieren, da es sich, wie sie sagen, um ein historisch 
bedingtes, nur regional gültiges oder im wesentlichen bereits eingelöstes Programm — 
wenn nicht überhaupt um eine Jugendtorheit der Partei — handle.
Etwa zur selben Zeit, in der das Programm von Ahlen erschien, begann der Einfluß 
des christlich-sozialen Elements innerhalb der Union bereits zurückzugehen. Die Sozial-
ausschüsse verloren an Boden, während sich durch den Zustrom konservativer und 
liberaler Kräfte in die Partei ein grundsätzlicher Bruch in der Parteilinie vorbereitete, 
der mit der programmatischen Übernahme von Erhards wirtschaftlichem Konzept Realität 
wurde. Die Düsseldorfer Leitsätze von 1949 bestätigen nur noch eine Wende, die sich 
bereits vollzogen hatte. Christliche Soziallehre war nicht mehr gefragt. Das „C“ im Par-
teinamen ist zum Problem geworden, das sich den Unionspolitikern immer aufs neue


